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Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ergebnis

2023 2022

1 2 3 4

Aktiva
1 Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 1.434.754,23 ʙ 1.679.474,58 ʙ

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse69.452.427,24 ʙ 74.390.448,63 ʙ

1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände0,00 ʙ 0,00 ʙ

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 402.674.366,56 ʙ 396.005.591,19 ʙ

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken464.968.333,14 ʙ 452.943.346,93 ʙ

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen356.303.020,35 ʙ 339.543.766,69 ʙ

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung5.502.691,33 ʙ 4.271.805,42 ʙ

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung31.825.991,07 ʙ 30.866.713,01 ʙ

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 62.097.904,23 ʙ 68.474.505,95 ʙ

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen495.374.641,86 ʙ 485.374.641,86 ʙ

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 223.675.787,70 ʙ 214.507.601,26 ʙ

1.3.3 Beteiligungen 947.074,41 ʙ 947.074,41 ʙ

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht0,00 ʙ 0,00 ʙ

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 26.761.264,16 ʙ 24.610.096,98 ʙ

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)18.909.365,73 ʙ 19.406.074,87 ʙ

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 107.758.254,53 ʙ 107.758.254,53 ʙ

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe1.019.232,41 ʙ 934.101,96 ʙ

2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren0,00 ʙ 0,00 ʙ

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen 
und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

68.903.606,73 ʙ 60.986.015,16 ʙ

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen22.300.415,95 ʙ 15.066.547,35 ʙ

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.761.462,57 ʙ 8.228.012,07 ʙ

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

1.312.637,01 ʙ 3.310.433,79 ʙ

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 3.500.317,90 ʙ 1.615.682,35 ʙ

2.4 Flüssige Mittel 24.882.811,11 ʙ 26.982.682,76 ʙ

3 Rechnungsabgrenzungsposten 21.194.419,29 ʙ 18.840.060,96 ʙ

4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 ʙ 0,00 ʙ

Summe Aktiva 2.420.560.779,51 ʙ 2.356.742.932,71 ʙ

ʾʽ
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Anhang ʾʽ  

 

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Kassel zum 31.12.2023 

I. Allgemeines 

 Vorbemerkung und Rechtsgrundlagen 

Die Stadt Kassel hat ihre Buchhaltung in 2006 auf die Doppik umgestellt. Die Eröffnungs-

bilanz wurde zum 01.01.2006 aufgestellt. 

Die Umstellung auf die Doppik und die Aufstellung der Eröffnungsbilanz sowie der Folge-

bilanzen wurde unter Beachtung der Rechtsvorschriften der Hessischen Gemeinde-

ordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sowie 

der Verordnung zur Änderung der GemHVO vorgenommen. 

Der Anhang zum Jahresabschluss wurde unter Beachtung des § 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO und 

der §§ 44 und 52 GemHVO erstellt. 

Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung 

und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Jahresvergleich 

darzustellen. 

Ferner werden u. a. die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert 

und Zusatzinformationen angegeben, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine 

besondere Bedeutung haben. 

Dem Anhang sind die Anlagenübersicht, die Forderungsübersicht, die Rückstellungs-

übersicht, die Verbindlichkeitenübersicht, die Übersicht über Verpflichtungen aus 

kreditähnlichen Rechtsgeschäften und die Übersicht über die fremden Finanzmittel als 

Anlagen angefügt. 

 Gliederung 

Der formale Aufbau des Jahresabschlusses (Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, 

Anhang und Anlagen zum Jahresabschluss) orientiert sich an den Vorgaben der Gemeinde-

haushaltsverordnung (GemHVO) vom 02.04.2006, zuletzt geändert durch Verordnung vom 

22.02.2024, gültig ab 05.03.2024 (Staatsanzeiger Hessen). 
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Grundlage für die Finanzbuchhaltung ist der Kommunale Kontenrahmen Hessen mit Stand 

05.03.2024. Für die Erstellung der Vermögensrechnung (Bilanz) 2023 wurde das Muster 

18 zu § 49 der GemHVO vom 05.03.2024 verwendet. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und der besseren Lesbarkeit wurde gemäß Ziffer 100 

Abs. 3 der Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadt Kassel (ADGA) bei allen 

Formulierungen auf die wechselweise weibliche bzw. männliche Form dieser Begriffe 

verzichtet. 

 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte nach dem Vorsichts-

prinzip, d. h. Vermögensgegenstände wurden im Zweifel mit dem niedrigeren Ansatz, 

Schulden im Zweifel mit dem höheren Ansatz bewertet. 

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Die Bewertung der 

Vermögensgegenstände erfolgt ab dem 01.01.2006 grundsätzlich mit den Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten. 

Die Wertansätze zum 01.01.2006 wurden detailliert im Anhang zur Eröffnungsbilanz 

erläutert. Die in der Eröffnungsbilanz festgestellten Werte wurden fortgeführt und in den 

Erläuterungen zum 31.12.2023 ausführlich beschrieben. 

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. 

Abschreibungen werden grundsätzlich linear vorgenommen. Sofern bei Betrieben  

gewerblicher Art steuerrechtliche Abschreibungen zugrunde zu legen waren, waren diese 

maßgebend. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen 

Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände auf der Grundlage der in 2010 von der Stadt 

überarbeiteten NKRS-Abschreibungstabelle des Landes Hessen vorgenommen. Die 

Nutzungsdauer für Gebäude in Massivbauweise wurde nicht von 80 auf 60 Jahre reduziert, 

da dies nicht die örtlichen Gegebenheiten widerspiegeln würde. Aufgrund der 

tatsächlichen Nutzung bei der Stadt Kassel werden Gebäude regelmäßig länger als 60 

Jahre genutzt. 
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Die Vereinfachungsregelung für Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 

nach § 43 Abs. 2 Satz 3 GemHVO (voller Abschreibungssatz für im ersten Halbjahr 

angeschaffte Vermögensgegenstände und halber Abschreibungssatz für im zweiten 

Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände) wird nicht angewandt. 

Bei geringwertigen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurde bislang 

grundsätzlich von der Möglichkeit der Sofortabschreibung Gebrauch gemacht. 

Seit 01.01.2013 werden gem. § 41 Abs. 5 GemHVO Sammelposten gebildet, die auf  

5 Jahre abgeschrieben werden (siehe auch Nr. 6b der Hinweise zu § 41 GemHVO). 

Übersicht über die verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen 

Die Bewertungen wurden bereits ausführlich in der Eröffnungsbilanz und den Vorjahres-

bilanzen beschrieben. Sie werden beibehalten bzw. fortgeführt und der besseren Übersicht 

halber erneut dargestellt. 

Software / Lizenzen 

Software und Lizenzen wurden mit den jeweiligen Anschaffungskosten vermindert um die 

seit Nutzungsbeginn aufgelaufenen Abschreibungen (= fortgeführte Anschaffungskosten) 

bewertet. Nicht entgeltlich erworbene Software (z. B. selbst erstellte Software) wird 

gemäß § 38 Abs. 3 GemHVO nicht angesetzt. 

Geleistete Investitionszuschüsse 

Von der Stadt Kassel geleistete Investitionszuschüsse sind ab dem 01.01.1998 erfasst und 

mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden. Sofern die Nutzungsdauer 

des Investitionsgegenstandes zu ermitteln war, wurde diese zugrunde gelegt. 

Ansonsten wurde von der Vereinfachungsregelung des § 43 Abs. 5 GemHVO Gebrauch 

gemacht und Abschreibungen über einen Zeitraum von 10 Jahren vorgenommen. 

Investitionszuschüsse für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (Grund und Boden) 

werden, analog der Behandlung beim Zuwendungsempfänger, nicht abgeschrieben. 
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Unbebaute Grundstücke 

Die unbebauten Grundstücke wurden nach der Nutzungsart katalogisiert und bewertet. 

Hierbei wurden die Grundstücke so behandelt, als würden sie vollständig entwidmet sein. 

Für die Bewertung wurden bereits im Kalenderjahr 2001 folgende Wertansätze 

(qm-Werte) festgelegt: 

Grün- und Ackerland wurde auf Grundlage der Richtwerte des Gutachterausschusses 

bewertet (Ansatz Grünland mit 2,00 ʙ/qm und Ackerland mit 3,00 ʙ/qm). Gewässer 

wurden einheitlich mit 1,28 ʙ/qm angesetzt. 

Wald und Naturschutzgebiete wurden einheitlich mit 2,00 ʙ/qm bewertet. 

Öffentliche Grünflächen, Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze, Friedhofsflächen und 

sonstige Erweiterungsflächen wurden mit 17,90 ʙ/qm bewertet. Dies entspricht den 

tatsächlichen Kaufpreisen, die die Stadt Kassel zum Erwerb von Vorhalteflächen 

aufwendet. 

Grund- und Bodenanteile von Straßen, Parkplätzen und sonstigen Verkehrsflächen 

wurden mit 17,90 ʙ/qm angesetzt. 

Bauland wurde, unabhängig von der Grundstückslage, einheitlich mit 17,90 ʙ/qm 

bewertet. 

Nachdem die städtischen Grundstücke bis 2020 als Sammelposition in der Anlagen-

buchhaltung erfasst waren, wurde ab 2021 dem Prinzip der Einzelbewertung Rechnung 

getragen und alle städtischen Grundstücke als einzelne Flurstücke bewertet. 

Städtische Gebäude 

Bewertungen für die städtischen Gebäude wurden bereits zum 01.01.1999 für die 

damalige Stadtbilanz (aus der Kameralistik hergeleitet) vorgenommen. 

Dabei wurden die Gebäude anhand der jeweiligen Brandversicherungswerte und des 

Baupreisindexes auf das letzte zu ermittelnde Baujahr bewertet.  
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Die Grund- und Bodenwerte wurden mit 15 % des maßgebenden Brandversicherungs-

wertes angesetzt (Empfehlung der Firma Mummert+Partner Unternehmensberatung AG, 

Hamburg) und entsprechend in der Bilanz ausgewiesen. 

Nach der Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 

(KGSt) wird bei den Gebäuden von einer technischen Nutzungsdauer von 80 Jahren 

ausgegangen. Die Abschreibungen wurden linear seit dem letzten zu ermittelnden Baujahr 

vorgenommen. 

Zum 01.01.1999 wurden für die Gebäude die fortgeführten Anschaffungs-/Herstellungs-

kosten ermittelt und seitdem die nachträglichen Herstellungskosten für die entsprechen-

den Gebäude erfasst und abgeschrieben. 

Straßenein- und -aufbauten 

Straßenein- und -aufbauten (Straßenkörper) wurden in der Eröffnungsbilanz zunächst 

einheitlich mit 130,00 ʙ/qm bewertet. Bei dem Wert handelte es sich um die durch-

schnittlichen Baukosten des Straßenbaus im Bereich der Stadt Kassel. Die damalige 

Bewertung wurde in der Bilanz 2009 korrigiert, da sie aus aktueller Sicht zu hoch erschien. 

Auf Anraten des Revisionsamtes der Stadt Kassel wurde zum 01.01.2009 eine Abwertung 

der Straßen auf 100,00 ʙ/qm vorgenommen. Die dabei ermittelten neuen Werte wurden 

auch in 2023 fortgeschrieben. 

Analog wurde in 2009 auch eine Abwertung des pauschalen Sonderpostens der Straßen-

bewertung vorgenommen. Auch hier erfolgte eine Fortschreibung in 2023. 

Grundsätzlich wurde bei dem Altbestand an Straßen eine einheitliche Nutzungsdauer von 

25 Jahren angenommen. Entsprechend des tatsächlichen Straßenzustandes wurden dann 

sechs Straßenkategorien festgelegt, anhand derer die maßgebliche Restnutzungsdauer zu 

bestimmen war: 
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Restnutzungsdauer: 25 Jahre Ansatz  100 % 

 20 Jahre Ansatz 80 % 

 15 Jahre Ansatz 60 % 

 10 Jahre Ansatz 40 % 

 5 Jahre Ansatz 20 % 

 darunter Ansatz 0 % 

Die Schätzung des Straßenzustandes der einzelnen Straßenabschnitte erfolgte durch die 

Straßenmeister des Straßenverkehrs- und Tiefbauamtes. 

Brückenbauwerke 

Brückenbauwerke, für die die Anschaffungs-/Herstellungskosten zu ermitteln waren, 

wurden mit diesen bewertet. Anschließend wurden Wertabschläge entsprechend des 

tatsächlichen baulichen Zustandes vorgenommen. Brückenbauwerke, die älter als 20 Jahre 

sind, wurden bei Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Kassel mit einem Restwert von 

1,00 ʙ bewertet. Bei Brückenbauwerken, die jünger als 20 Jahre sind und für die 

Anschaffungs-/Herstellungskosten nicht zu ermitteln waren, wurden zunächst mittels 

Baupreisindex die Baukosten zum Eröffnungsbilanzstichtag ermittelt. Anschließend 

erfolgten Wertabschläge entsprechend des tatsächlichen Bauzustandes. 

Abschreibungen wurden entsprechend der Restnutzungsdauern vorgenommen. 

Fußgängerunterführungen 

Fußgängerunterführungen wurden insgesamt mit einem Erinnerungswert von 1,00 ʙ 

angesetzt, da diese nach und nach durch überirdische Fußgängerüberwege ersetzt werden. 

Der politische Wille, alle Fußgängerunterführungen zu schließen, ist unverändert. Diese 

Vorgabe wurde und wird vom Straßenverkehrs- und Tiefbauamt umgesetzt.  

Kunstgegenstände, Museums- und Bibliotheksbestände 

Kunstgegenstände der städtischen Museen wurden grundsätzlich mit den Versicherungs-

werten angesetzt. Für Gebrauchskunst, Medien- und Bibliotheksbestände wurden 

Festwerte gebildet. 
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Aufwuchs (insbesondere Grünanlagen) 

Der Aufwuchs wurde getrennt vom Grund- und Bodenwert aktiviert. Hierzu wurden die 

Herstellungskosten seit 1998 ermittelt. Für die entsprechenden Grünanlagen werden 

Festwerte auf der Basis der tatsächlichen Anschaffungs-/Herstellungskosten gebildet. 

Aufwendungen für Wege, befestigte Flächen und sonstige Betriebsvorrichtungen werden 

gesondert aktiviert und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear 

abgeschrieben. Der Ansatz erfolgt mit den fortgeführten Anschaffungs-/Herstellungs-

kosten. 

Flächen in der Bewirtschaftung des Umwelt- und Gartenamtes 

Die öffentlichen Grünflächen wurden in 2009 neu bewertet. In 2016 erfolgte eine 

ausführliche Überprüfung der Bewertung. Im Ergebnis stellte sich heraus, dass die 

Bewertung des Baumbestandes zu hoch ausgefallen war. Diese wurde im Rahmen des 

Jahresabschlusses 2016 durch eine ergebniswirksame Abwertung angepasst. Im Rahmen 

des Jahresabschlusses 2021 wurde die Bewertung erneut überprüft und an die aktuellen 

Gegebenheiten angepasst. Es erfolgte eine ergebniswirksame Aufwertung. Seitdem erfolgt 

jährlich eine Überprüfung und ggf. Anpassung des Baumbestandes. 

Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 

Diese wurden mit den fortgeführten Anschaffungs-/Herstellungskosten bewertet. 

Anlagen im Bau 

Die aktivierungsfähigen Aufwendungen für noch nicht endgültig fertiggestellte Ver-

mögensgegenstände des Anlagevermögens werden auf den Konten ɹAnlagen im Bauɷ 

nachgewiesen. Wird die Herstellung bzw. Anschaffung beendet (d. h. Erwerb und Ver-

setzung des Wirtschaftsgutes in einen betriebsbereiten Zustand), so sind die Aufwen-

dungen auf das entsprechende Anlagensachkonto umzubuchen und entsprechend 

abzuschreiben. 
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Finanzanlagevermögen 

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Anteile an Eigenbetrieben 

wurden nach der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode bewertet. Als Stichtag hierzu wurden 

die jeweiligen Bilanzen zum 31.12.2005 zugrunde gelegt. 

Diese Bewertungsmethode ist nur bei der erstmaligen Bewertung im Rahmen der 

Eröffnungsbilanz zulässig, um die Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln. 

Kapitalaufstockungen werden aktiviert, da sie Anschaffungskosten darstellen. Positive 

Jahresergebnisse der städtischen Gesellschaften werden nicht berücksichtigt, da  

gem. § 41 Abs. 1 GemHVO eine Aktivierung höchstens mit den Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten erfolgen darf. 

Wertminderungen werden nur berücksichtigt, wenn diese dauerhaft sind. Dies liegt vor, 

wenn Verluste in drei aufeinander folgenden Jahren erwirtschaftet werden. 

In der vorliegenden Bilanz wird keine dauerhafte Wertminderung berücksichtigt. Bei dem 

Ausweis von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Wertpapieren des 

Anlagevermögens wurde wie folgt vorgegangen: 

Verbundene Unternehmen 

Nach der Legaldefinition des § 271 Abs. 2 HGB sind verbundene Unternehmen solche 

Unternehmen, die als Mutter- oder Tochterunternehmen (§ 290 HGB) in den Konzern-

abschluss eines Mutterunternehmens einbezogen werden können. Daher werden als 

Anteile an verbundenen Unternehmen diejenigen städtischen Eigengesellschaften erfasst, 

an denen die Stadt Kassel mehr als 50 % der Stimmrechte hält, d. h. die Beteiligungen mit 

beherrschendem Einfluss der Stadt Kassel darstellen (diese sind gemäß Nr. 11 der 

Hinweise zu § 49 GemHVO unter dem Posten Anteile an verbundenen Unternehmen 

auszuweisen, Empfehlung der BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft). Diese Unternehmen 

wurden ab 31.12.2015 in einen gesonderten Gesamtabschluss (Konzernbilanz) mit 

einbezogen. 
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Eigenbetriebe 

Eigenbetriebe gelten als Sondervermögen der Gemeinden. Einrichtungen der Abfall- und 

Abwasserbeseitigung sind keine wirtschaftlichen Unternehmen gemäß § 121 Abs. 2 Nr. 2 

HGO. Diese städtischen Einrichtungen haben keine eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind 

lediglich aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und werden nach den Vorschriften 

über Eigenbetriebe geführt. Ihrem Charakter nach sind sie wie ein verbundenes Unter-

nehmen zu behandeln. 

Beteiligungen 

Als Beteiligungen wurden Anteile an Unternehmen ausgewiesen, an denen die Stadt Kassel 

mit mindestens 20 %, aber nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist. Im Rahmen der Erstellung 

der Konzernbilanz für die Stadt Kassel wurde überprüft, welche der in der Eröffnungs-

bilanz als Beteiligungen ausgewiesenen Anteile als Anteile an verbundenen Unternehmen 

zu behandeln sind. 

Hierdurch ergeben sich keine Auswirkungen auf die Bewertung der Anteile. Es ändert sich 

dann lediglich die Position, in der die Anteile ausgewiesen werden. Es entstehen keine 

wertmäßigen Änderungen. 

Wertpapiere des Anlagevermögens 

Alle anderen Anteile an Unternehmen, bei denen die Stadt Kassel mit weniger als 20 % des 

Stammkapitals beteiligt sind, werden als Wertpapiere des Anlagevermögens ausgewiesen 

und mit dem Nominalwert angesetzt. 

Vorratsvermögen 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bzw. 

wo notwendig mit dem Schätzwert (z. B. Schüttgut) angesetzt. Die Sonderregelungen zur 

Erstellung einer Eröffnungsbilanz für Gemeinden und Gemeindeverbände in Hessen 

wurden hierbei angewandt. Demnach waren nur größere Lagerbestände in der 

Eröffnungsbilanz zu berücksichtigen. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Forderungen sind mit dem jeweiligen Nennbetrag berücksichtigt worden. 
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Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 

Die liquiden (flüssigen) Mittel wurden mit ihrem Nennbetrag (Nominalwert) bewertet. 

Rechnungsabgrenzungsposten 

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten (transitorische Korrekturposten) wurden alle 

Aufwendungen und Erträge erfasst, welche wirtschaftlich dem Folgejahr zuzuordnen sind. 

Durch diese zeitliche Abgrenzung erfolgt eine periodengerechte Ergebnisermittlung. 

Eigenkapital 

Die Nettoposition errechnet sich aus dem Saldo der Vermögens- und Schuldposten der 

Bilanz zum 31.12.2023. 

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses 

enthalten die Zuführungen oder Auflösungen aus den Überschüssen oder Fehlbeträgen der 

Jahresergebnisse aus Vorjahren. 

Sonderposten 

Erhaltene Investitionszuschüsse, Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 11 KAG sind 

als Sonderposten ausgewiesen. 

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich nach der betriebsgewöhnlichen 

Nutzungsdauer der jeweiligen Investitionsmaßnahme. Für die Eröffnungsbilanz wurden die 

Investitionszuweisungen und -beiträge seit dem 01.01.1998 ermittelt und bewertet. 

Für die bewerteten Straßen wurde zudem ein Sonderposten als Bewertungsausgleich 

pauschal ermittelt und analog der Nutzungsdauer des jeweiligen Straßenabschnittes 

aufgelöst. Der Ansatz zum 31.12.2022 erfolgt mit den fortgeschriebenen Werten. 

Rückstellungen für Pensionen 

Pensionsrückstellungen werden nach dem Teilwertverfahren berechnet. Die Bildung der 

Rückstellungen erfolgt gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO. Als Rechnungszinsfuß wurden 

entsprechend § 41 Abs. 6 GemHVO 6 v. H. zugrunde gelegt. Die Berechnung erfolgte durch 
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die KVK BeamtenVersorgungsKasse Kassel (KVK). Siehe auch Erläuterungen zu den 

einzelnen Positionen der Schlussbilanz Passiva Position 3.1. 

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen 

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern und 

Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis 

(§ 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO) wurden durch die KVK berechnet. 

Das Berechnungsverfahren für die Berechnung der Beihilferückstellungen der Stadt Kassel 

wurde ab 2013 umgestellt. 

Für die Berechnung der Rückstellungen für Beihilfen wurde in 2023 ein monatlicher Tarif 

von 433,62 ʙ (maßgebender Durchschnitt der letzten 3 Jahre) zugrunde gelegt. Damit wird 

ein realistischer Wert der bei der Stadt Kassel benötigten Beihilferückstellungen erreicht. 

Siehe auch: 

¶ Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Schlussbilanz, Passiva 3.1 

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen. 

¶ Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung, Entwicklung 

der Aufwandspositionen, Pos. 2 Versorgungsaufwendungen. 

¶ Rechenschafts- und Lagebericht, 5.3 Vermögens- und Schuldenentwicklung, 

Rückstellungen. 

Mit der Umstellung der Bewertungsmethode ist ein gewisses Risiko im Jahresabschluss 

verbunden. Durch eine Kumulation von Einzelfällen mit hohen Beihilfeaufwendungen 

könnte der Durchschnittswert für die Stadt Kassel negativ beeinflusst werden. Die 

Bewertungsmethode muss jedoch aufgrund des Grundsatzes der Bilanzstetigkeit 

beibehalten werden. 

Rückstellungen für Altersteilzeit 

Die Bildung der Rückstellung erfolgt gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO. Die Rückstellungen 

für Altersteilzeit wurden unter Berücksichtigung der von der Stadt Kassel gelieferten 
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Daten durch die KVK berechnet und nach dem Pauschalwertverfahren gemäß BMF-

Schreiben vom 28.03.2007 bewertet. 

Rückstellungen für Lebensarbeitszeit 

Lebensarbeitszeitkonten sind spezielle Langzeitkonten zur Arbeitszeitflexibilisierung. 

Grundlage ist die Verordnung über die Arbeitszeit der hessischen Beamtinnen und 

Beamten vom 15.12.2009. Ziel ist eine längerfristige bezahlte Freistellung von der Arbeit, 

oftmals unmittelbar vor dem Ruhestand (Renteneintritt bzw. Pensionierung). 

Eine Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonten kann gemäß § 39 Abs. 1 letzter Satz 

GemHVO gebildet werden. Als Rückstellungsbetrag ist die mit Geld bewertete Arbeitszeit 

zu bilanzieren. Eine Abzinsung dieser Rückstellung findet nicht statt. Bei der Kontoführung 

werden die Guthaben in Zeiteinheiten, in der Regel Stunden, geführt. Eine eingebrachte 

Stunde während der Arbeitsphase bleibt auch in der Freistellung eine Stunde. 

Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung 

§ 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) sieht die Zahlung eines 

Leistungsentgeltes als zusätzliche variable und leistungsbezogene Ergänzung zum 

Tabellenentgelt vor. Nach der zurzeit geltenden Dienstvereinbarung (ɹDienstvereinbarung 

zum Leistungsentgelt nach § 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD)ɷ 

vom 21. Januar 2019) werden 80 % des Leistungsentgeltes pauschal und ohne 

Leistungsdifferenzierung im laufenden Jahr ausgeschüttet. Die restlichen 20 % werden als 

Erfolgsprämie grundsätzlich bei Erreichen eines ausgeglichenen Haushaltsergebnisses im 

Folgejahr ebenfalls pauschal und ohne Leistungsdifferenzierung ausgezahlt. Für diese 

Prämie sind Rückstellungen zu bilden. 

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten 

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden nach vorsichtiger kaufmännischer 

Sichtweise bewertet und in die Bilanz eingestellt. 

Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. 
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 Nachrichtlich: 

Haftungsverhältnisse und kreditähnliche Verpflichtungen 

Der Gesamtbestand an übernommenen Bürgschaften (Eventualverbindlichkeiten) beträgt 

zum 31.12.2023 insgesamt 31.044.650,48 ʙ (Bestand 31.12.2022: 37.407.428,30 ʙ). 

Kreditähnliche Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe 

von 0,00 ʙ (Bestand 31.12.2022: 0,00 ʙ). 

Im Haushaltsplan 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 27.170.000,00 ʙ 

veranschlagt (Planansatz 2022:  52.192.978,00 ʙ). 

Bestände der Brüder-Grimm-Sammlung 

Entsprechend der gutachterlichen Stellungnahme des Rechtsamtes sind die Bestände der 

Brüder-Grimm-Sammlung der Stadt Kassel zuzurechnen. 

Leihweise überlassene Bestände werden nicht aktiviert. 

 Anmerkung 

Die Stadt Kassel führt im Abschlussjahr inzwischen größtenteils ein zentrales 

Rechnungswesen. Seit dem 01.12.2020 wird dieses sukzessive eingeführt. Es ist 

organisatorisch im Amt Kämmerei und Steuern verortet. Die Auswirkung auf die 

Buchführung im Abschlussjahr ist bereits wesentlich. Daher wurde der Jahresabschluss 

zum 31.12.2023 zum großen Teil auf der Grundlage der durch zentrale Buchungsstelle 

vorgenommenen Buchungen und zum kleineren Teil auf der Grundlage der durch die 

städtischen Ämter vorgenommenen Buchungen, sowie aufgrund der durchgeführten 

Inventur und den erteilten Auskünften, erstellt. 

Mit der ab 2020 durchgeführten Umstellung des Haushaltsplanes 2020 von der Gliederung 

nach Organisationseinheiten zur Gliederung nach Produkten (Produkthaushalt) ging auch 

ein Mandantenwechsel in der Finanzsoftware n7 einher. 

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung wurden auf der Grundlage der 

Summen- und Saldenliste aus dem neuen N7-Mandanten erstellt. 
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 Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer (§ 50 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO) 

In 2023 waren in der Stadtverwaltung Kassel durchschnittlich 3.469 Bedienstete 

beschäftigt, und zwar 

Beamte 694 

Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte) 2.679 

Anwärter, Auszubildende und Praktikanten 96 

 Mitglieder des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung 
(§ 50 Abs. 2 Nr. 11 GemHVO) 

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung in 2023 sind im Folgenden genannt: 

Name Vorname  
Stadtverordnetenvorsteher/in 
Dr. van den Hövel-Hanemann Martina  
Stadtverordnete 
Dr. Alekuzei Rabani Bis 31.12.2023 
Augustin Holger  
Aulepp Simon Ab 03.11.2023 
Bathon Maximilian  
Bergmann Anke  
Bickel Sascha  
Bock Violetta  
Boczkowski Judith  
Burmeister Thorsten  
Dr. Buschmeier Andreas Ab 21.09.2023 
Decker Wolfgang  
Dreyer Sven René  
Düsterdieck Mirko  
Eltzner Sophie Bis 07.12.2023 
Ernst Manuela  
Fleer Alfons Ab 08.12.2023 
Frank Christoph  
Fürsch Ruth Ab 01.12.2023 
Dr. Gerken Johannes Bis 31.12.2023 
Getzschmann Lutz  
Gleuel Vera  
Griesel Katharina  
Gröling Sascha Bis 30.04.2023 
Grotov Alexander  
Grund Matthias Ab 01.11.2023 
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Gündar Mustafa  
Hagelstein Miriam Bis 20.10.2023 
Hanschke Lucian  
Hansmann Norbert  
Hartmann Patrick  
Dr. Hechelmann Ron-Hendrik  
Herz Julia  
Hesse Christine  
Hörmann Jan Ab 15.02.2023 
Dr. van den Hövel-Hanemann Martina  
Holtermann Selina  
Dr. Hoppe Bernd  
Dr. Hoppe-Kilpper Martin Ab 16.04.2023 
Dr. Janusch Cornelia  
Kalb Dominique Bis 14.02.2023 
Kalveram Esther  
Kieselbach Wolfram  
Klobuczynski Christian  
Knieling Annette  
Koch Eva  
Koch Lars Ab 01.05.2023 
Kopec Ramona  
Köpp Dorothee  
Kühne-Hörmann Eva  
Lang Mario  
Leidig Sabine  
Leitschuh Marcus  
Linne Kerstin  
Lipschik Anja  
Moses-Meil Michael  
Müller Karin Ab 04.04.2023 
Müller Steffen Bis 30.11.2023 
Nölke Matthias Bis 20.09.2023 
Paschenko Natalie Ab 01.11.2023 
Pfeil Luzie  
Rieger Jennifer  
Römer Holger  
Rönz Gernot  
Dr. Rudolph Julia Bis 15.04.2023 
Dr. von Rüden Michael  
Schirmer Jenny  
Dr. Schoeller Sven Bis 03.04.2023 
Schury Stephanie  
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Schwalm Jutta  
Siebrecht Nicole Bis 31.10.2023 
Sperl Natalie Ab 21.04.2023 
Sprafke Norbert  
Stafyllaraki Maria  
Stein Daniel Bis 20.04.2023 
Timtik Ali  
Ullrich Petra  
Volmer Thomas  
Werl Michael  
Dr. Wett Norbert Bis 31.10.2023 
Wilmes Vera  
Wurst Katja  
Wurst Sabine  
Zeidler Volker  

 
 
Mitglieder des Magistrats in 2023 waren: 

Hauptamtlicher Magistrat 

Oberbürgermeister Christian Geselle, SPD (bis 21.07.2023) 

Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller (ab 22.07.2023) 

Bürgermeisterin Ilona Friedrich, SPD (bis 31.10.2023) 

Stadtkämmerer Matthias Nölke, FDP (ab 01.10.2023) 

Stadtrat Dirk Stochla, SPD (bis 30.09.2023) 

Stadtrat Heiko Lehmkuhl, CDU (ab 01.10.2023) 

Stadträtin Dr. Susanne Völker, parteilos (bis 31.08.2023) 

Stadtrat Dr. Norbert Wett, CDU (ab 01.11.2023) 

Bürgermeisterin Nicole Maisch, B90/Grüne (ab 01.11.2023 Bürgermeisterin, vorher 
Stadträtin) 

Stadtbaurat Christof Nolda, B90/Grüne 

 

Ehrenamtlicher Magistrat 

Stadträtin Joana Al Samarraie, B90/Grüne 

Stadtrat Dieter Beig, B90/Grüne  

Stadtrat Kai Boeddinghaus, parteilos/Die Linke  

Stadtrat Timo Evans, parteilos  
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Stadträtin Ingrid Häußer-Domes, parteilos/Die Linke  

Stadträtin Barbara Herrmann-Kirchberg, CDU 

Stadtrat Hendrik Jordan, SPD 

Stadträtin Heidemarie Reimann, SPD  

Stadtrat Thomas Schenk, AfD 

Stadtrat Heinz Schmidt, CDU 

Stadtrat Richard Schramm, B90/Grüne 

Stadtrat Hajo Schuy, SPD 

Stadträtin Helga Weber, B90/Grüne 
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 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Schlussbilanz zum 
31.12.2023 

A K T I V A 

 ANLAGEVERMÖGEN 

 Immaterielle Vermögensgegenstände 2023 2022 

 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 1.434.754,23 ʙ 1.679.474,58 ʙ 

 Geleistete Investitionszuweisungen und 

-zuschüsse 69.452.427,24 ʙ 74.390.448,63 ʙ 

 

 

Städtebauförderung 7.030.159,08 ʙ 7.767.960,00 ʙ
Autobahnanschluss A49 Niederzwehren 3.360.971,34 ʙ 3.551.215,00 ʙ
Staatstheater 8.140.903,88 ʙ 8.713.215,00 ʙ
Sanierung Unesco Welterbe 2.996.302,21 ʙ 3.893.732,00 ʙ
Gaswerk Holländischer Platz 104.936,51 ʙ 159.686,00 ʙ
Fuldaschleuse 0,00 ʙ 2.525.076,05 ʙ
VHS 39.684,55 ʙ 32.115,00 ʙ
Systembedeutsame Maßnahmen Regio Tram 920.350,64 ʙ 1.053.075,00 ʙ
Kassel Marketing 30.521,98 ʙ 36.746,48 ʙ
Regenrückhaltebecken A49 365.800,86 ʙ 376.942,00 ʙ
GWG 445.685,42 ʙ 477.146,00 ʙ
Eigenbetriebe und Wirtschaftliche Beteiligungen 6.299.119,33 ʙ 5.871.568,00 ʙ
Straßenbeleuchtung und Ingenieurbauwerke 16.946.933,04 ʙ 17.086.991,08 ʙ
Flughafen 8.923.843,80 ʙ 9.448.481,69 ʙ
Science Park 5.927.831,93 ʙ 6.037.914,00 ʙ
NVV und DB 2.148.153,90 ʙ 2.201.949,00 ʙ
Denkmalschutz 75.307,06 ʙ 110.161,00 ʙ
Kitas 1.689.298,68 ʙ 910.935,00 ʙ
Sport 596.170,57 ʙ 565.629,00 ʙ
Jugendherberge 1.396.928,92 ʙ 1.424.275,00 ʙ
Wirtschaftsförderung 220.300,50 ʙ 251.772,00 ʙ
Zweckverbände 47.083,33 ʙ 50.000,00 ʙ
Übrige Zuschüsse 1.746.139,71 ʙ 1.843.864,33 ʙ
Summe 69.452.427,24 ʙ 74.390.448,63 ʙ
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 Sachanlagen 2023 2022 

 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 402.674.366,56 ʙ 396.005.591,19 ʙ 

 

Seit dem Jahresabschluss 2021 werden die städtischen Flurstücke einzeln in der 

Anlagenbuchhaltung dargestellt. Dies ist dem Grundsatz der Einzelbewertung 

geschuldet. 

Die Stiftungsgrundstücke der unselbstständigen Stiftungen sind bei den unbebauten 

Grundstücken auszuweisen. Der Gesamtbetrag hierfür beträgt 285.549,10 ʙ. Sie sind in 

den sonstigen unbebauten Grundstücken enthalten. Auf der Passivseite der Bilanz wird 

hierzu eine Gegenposition gebildet, die den Wert gesondert als Stiftungskapital 

kennzeichnet (Position 1.2.3 Sonderrücklagen).  

 

  

Sonstige unbebaute Grundstücke 337.085.560,19 ʙ 330.221.759,38 ʙ
Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten 65.194.477,55 ʙ 65.389.502,99 ʙ

Bebaute Grundstücke mit fremden Bauten 393.307,20 ʙ 393.307,20 ʙ
Grundstücksgleiche Rechte 1.021,62 ʙ 1.021,62 ʙ

402.674.366,56 ʙ 396.005.591,19 ʙ
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 Bauten einschließlich Bauten auf 2023 2022 

fremden Grundstücken 464.968.333,14 ʙ 452.943.346,93 ʙ 

 

 Sachanlagen im Gemeingebrauch,  2023 2022 

Infrastrukturvermögen 356.303.020,35 ʙ 339.543.766,69 ʙ 

Das Infrastrukturvermögen umfasst: 

 

Der Bestand des Infrastrukturvermögens ist in 2023 gestiegen, da mehrere 

Großprojekte abgeschlossen wurden. 

Schulgebäude 236.629.564,47 ʙ 228.471.458,00 ʙ
Kindertagesstätten 24.513.705,28 ʙ 24.699.836,14 ʙ
Gebäude Sportanlagen, -hallen 56.707.517,55 ʙ 55.134.725,36 ʙ

Bürgerhäuser, Büchereien 14.134.806,68 ʙ 14.344.491,00 ʙ
Brand- u. Katastrophenschutz 20.897.639,34 ʙ 21.246.041,00 ʙ

Sonstige Friedhofsgebäude 16.017,49 ʙ 0,00 ʙ

Sonstige Betriebsgebäude 34.695.457,90 ʙ 31.706.664,00 ʙ
Verwaltungsgebäude 64.381.627,94 ʙ 64.924.928,00 ʙ
Andere Bauten 1.950.041,83 ʙ 2.030.311,11 ʙ

Grundstückseinrichtungen 9.237.599,70 ʙ 8.293.216,82 ʙ
Wohngebäude 1.804.354,96 ʙ 2.091.675,50 ʙ

Summe 464.968.333,14 ʙ 452.943.346,93 ʙ

Bundesstraßen 8.941.669,38 ʙ 9.403.504,00 ʙ
Landesstraßen 12.874.721,53 ʙ 13.932.659,00 ʙ
Kreisstraßen 28.558.622,01 ʙ 24.842.324,93 ʙ
Gemeindestraßen 63.021.453,31 ʙ 62.337.793,02 ʙ
Wege, Plätze 10.305.071,25 ʙ 9.873.024,23 ʙ
Grundstücke mit Verkehrsbauten 712.489,71 ʙ 173.501,00 ʙ
Sonstiges Infrastrukturvermögen 53.251.877,69 ʙ 50.772.871,35 ʙ
Kulturgüter 61.157.867,02 ʙ 60.836.238,71 ʙ
Öffentliche Grünflächen 102.105.547,72 ʙ 103.159.056,45 ʙ
Friedhofsanlagen 3.159.539,15 ʙ 3.058.621,00 ʙ
Sonstige Kulturgüter und Naturgüter 454.998,76 ʙ 499.544,00 ʙ
Sonstige Gewässerbauten 11.111.231,77 ʙ 10.846,00 ʙ
Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung 7.961,51 ʙ 0,00 ʙ
Sonstige öffentl. Ver- und Entsorgungseinrichtungen 12.711,54 ʙ 16.525,00 ʙ
Wald 627.258,00 ʙ 627.258,00 ʙ

Summe 356.303.020,35 ʙ 339.543.766,69 ʙ
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 Anlagen und Maschinen zur 2023 2022 

Leistungserstellung 5.502.691,33 ʙ 4.271.805,42 ʙ 

 

 Andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 31.825.991,07 ʙ 30.866.713,01 ʙ 

 

 Geleistete Anzahlungen und  

Anlagen im Bau 62.097.904,23 ʙ 68.474.505,95 ʙ 

Im Jahr 2023 wurden Anlagen im Bau in Höhe von rd. 42,8 Mio. ʙ (2022: 54,1 Mio. ʙ) 

aufgelöst. Die Verringerung der Auflösung gegenüber dem Vorjahr beruht insbesondere 

darauf, dass in 2023 weniger Großprojekte abgeschlossen wurden als im Vorjahr. 

Maschinen der Energieversorgung und Betriebetechnik 3.025.216,29 ʙ 1.855.638,70 ʙ
Maschinen der Materiallagerung u. Bereitstellung 11.695,08 ʙ 14.156,00 ʙ
Maschinen der Materialbearbeitung 48.025,58 ʙ 41.720,00 ʙ

Anlagen für Kälte, Wärme und chemische Prozesse 1.306.023,94 ʙ 1.475.690,00 ʙ
Maschinen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse 3.055,43 ʙ 0,00 ʙ

Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz 5.290,24 ʙ 6.102,00 ʙ

Maschinen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz 18.176,06 ʙ 24.652,75 ʙ
Anl. Transport, Verpackung u. ähnl. Betriebsvorrichtungen 3.158,54 ʙ 3.536,00 ʙ
Transport, Verpackung und ähnl. Maschinen 3.118,43 ʙ 3.373,00 ʙ

Medienbestand Bibliotheken u.a. Leistungseinr. 455.379,64 ʙ 457.686,00 ʙ
Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte 623.552,10 ʙ 389.250,97 ʙ

Summe 5.502.691,33 ʙ 4.271.805,42 ʙ

Werkstätteneinrichtung und -geräte 246.690,76 ʙ 116.270,61 ʙ
Werkzeuge, Werksgeräte 381.955,23 ʙ 397.959,02 ʙ
Lager- und Transporteinrichtungen 24.515,40 ʙ 24.980,00 ʙ
Lebewesen und Pflanzen 2.017.560,85 ʙ 2.801.838,70 ʙ
Andere Anlagen 252.279,86 ʙ 243.750,19 ʙ
Fuhrpark 5.101.841,77 ʙ 4.520.743,83 ʙ
Sonstige Betriebsausstattung 9.535.469,50 ʙ 8.870.960,30 ʙ
Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen 6.155.287,37 ʙ 5.565.563,98 ʙ
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung 4.543.235,14 ʙ 3.167.680,75 ʙ
Geringwertige Vermögensgegenstände 3.567.155,19 ʙ 5.156.965,63 ʙ
Summe 31.825.991,07 ʙ 30.866.713,01 ʙ
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 Finanzanlagen 

Das Finanzanlagevermögen wird mit den in der Eröffnungsbilanz festgestellten Werten 

fortgeführt. Zugänge werden mit den Anschaffungskosten bewertet. 

 Anteile an verbundenen Unternehmen 2023 2022 

  495.374.641,86 ʙ 485.374.641,86 ʙ 

 

In 2023 haben sich folgende Änderungen ergeben: 

Die Anteile an der KVV GmbH wurden in 2023 planmäßig um 10.000.000,00 ʙ erhöht. 

 

 

 

 

 

Anteile an verbundenen Unternehmen Nominalwert in ʙ
Buchwerte zum 
31.12.2023 in ʙ

Buchwerte zum 
31.12.2022 in ʙ

Kapital-
anteil in %

GWG der Stadt Kassel mbH 10.600.000,00 29.909.103,14 29.909.103,14 100,00

KVV Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH 68.151.000,00 299.685.396,52 289.685.396,52 100,00

TSK Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH 7.209.400,00 14.015.023,67 14.015.023,67 100,00

Kassel Marketing GmbH 500.000,00 2.281.672,57 2.281.672,57 100,00

JAFKA gGmbH 1.108.000,00 1.310.192,56 1.310.192,56 100,00

GRIMMWELT Kassel gGmbH 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00

Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs-GmbH 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00

Stadt Kassel Immobilien GmbH & CO KG 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

GNH Gesundheit Nordhessen Holding AG 100.000,00 61.731.065,18 61.731.065,18 92,50

Schlachthof Kassel GmbH & Co. Verwaltungs-KG 

Kassel 767.000,00 1,00 1,00 54,00

FiDT Fördergesellschaft für innovative 

Dienstleistungen und Techniken mbH30.800,00 870.422,43 870.422,43 55,45

Oskar-von-Miller-Schule                               

Anstalt des öffentlichen Rechts11.365,00 11.365,00 11.365,00 100,00
Summe 409.874.242,07 ʙ 399.874.242,07 ʙ

Eigenbetrieb Nominalwert in ʙ
Buchwerte zum 
31.12.2023 in ʙ

Buchwerte zum 
31.12.2022 in ʙ

Kapital-
anteil in %

Die Stadtreiniger Kassel 511.300,00 511.300,00 511.300,00 100,00

KASSELWASSER 13.000.000,00 84.989.099,79 84.989.099,79 100,00

Summe 85.500.399,79 ʙ 85.500.399,79 ʙ
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 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen 2023 2022 

ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 ʙ  0,00 ʙ 

 Wertpapiere des Anlagevermögens 

  26.761.264,14 ʙ 24.610.096,98 ʙ 

a) Anteile an Unternehmen  2.602.704,62 ʙ 2.602.704,62 ʙ 

 

b) Festverzinsliche Wertpapiere 0,00 ʙ 0,00 ʙ 

c) Sondervermögen 24.158.559,52 ʙ 22.007.392,36 ʙ 

Beim Sondervermögen handelt es sich um die angesammelte Versorgungsrücklage 

nach dem HVersRücklG und nach den Festlegungen der Stadt Kassel.In Anlehnung an 

das Verfahren beim Land Hessen und in Absprache mit dem HMdIufS wird die Rücklage 

als Sondervermögen ausgewiesen und angelegt. Die Finanzierung erfolgt durch die 

Aufnahme von Verbindlichkeiten (s. Passiva Position 4.9). 

Zweckverbände Nominalwert in ʙ
Buchwerte zum 
31.12.2023 in ʙ

Buchwerte zum 
31.12.2022 in ʙ

Kapital-
anteil in %

EKOM21 KGRZ HESSEN 1,00 1,00

Zweckverband Raum Kassel 1,00 1,00

Zweckverband Naturpark Habichtswald 1,00 1,00

Wasserverband Losse 1,00 1,00

Summe 4,00 ʙ 4,00 ʙ

Wertpapiere des Anlagevermögens
Nominalwert 2023 

in ʙ
Nominalwert 2022 

in ʙ
Kapitalanteil           
in %

Klinikum Kassel GmbH 5.000,00 5.000,00 10,00

HLG Hessische Landgesellschaft mbH 3.067,62 3.067,62 0,10

Wohnstadt Stadtentwicklung- und 
Wohnbaugesellschaft Hessen mbH

478.500,00 478.500,00 1,30

Vereinigte Wohnstätten 1889 eG 6.200,00 6.200,00 0,04

Nordhessischer Verkehrsverbund und 
Fördergesellschaft Nordhessen mbH5.112,00 5.112,00 14,28

MHKW Müllheizkraftwerk Kassel GmbH 511.300,00 511.300,00 2,50

Kasseler Verkehrsgesellschaft AG 1.445.300,00 1.445.300,00 6,50

Volksbank Kassel Göttingen eG 50,00 50,00 0,00

Flughafen GmbH Kassel 148.175,00 148.175,00 14,50

IdE Institut dez. Energietechnologien gGmbH i.L. 0,00 0,00 2,50

Summe 2.602.704,62 ʙ 2.602.704,62 ʙ
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Die bislang bei der Stadt Kassel in kameraler und doppischer Zeit bis zum 31.12.2023 

insgesamt rechnerisch ermittelten Versorgungsrücklagebeträge betragen 24.158.559,52 ʙ. 

Dieser Betrag ist wie folgt nachgewiesen: 

Verbindlichkeiten Passiva Position 4.9 
-Verbindlichkeiten Versorgungsrücklage Beamte- 24.158.559,52 ʙ 

Die Gegenfinanzierung stellt sich wie folgt dar: 

Sondervermögen Aktiva Position 1.3.5.c  
-Wertpapiere des Anlagevermögens- 24.158.559,52 ʙ 

 Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)  2023 2022 

  18.909.365,73 ʙ 19.406.074,87 ʙ 

Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen) sind Finanzanlagen, die nicht anderen 

Kontengruppen der Kontenklasse 1 zugeordnet werden können, z.B. langfristige 

Darlehen an Dritte. Zum 31.12.2023 sind folgende Bestände auszuweisen: 

 

 

Genossenschaftsanteile 2023 in ʙ 2022 in ʙ
Genossenschaftsanteile ITEBO eG 1.000,00 ʙ 1.000,00 ʙ

Darlehen und Ausleihungen gesichert 2023 in ʙ 2022 in ʙ
Darlehen Sozialhilfe nach BSHG0,00 0,00

Wohnungsbaudarlehen 6.210.751,75 6.309.284,96

Wohnungsbaudarlehen aus Fehlbelegung7.859.603,08 7.799.839,35

Darlehen Stadtsanierung 693.718,50 707.565,44

Investitionsfondsdarlehen (Weitergeleitet) 3.736.829,88 4.159.283,64

Sonderinvestitionsprogramm Darl. (Weitergeleitet) 405.262,52 429.101,48

Summe18.906.165,73 ʙ 19.405.074,87 ʙ

Ausleihungen an Bedienstete 2023 in ʙ 2022 in ʙ

Arbeitnehmerdarlehen (E-Bike) 2.200,00 0,00
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 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 2023 2022 

  107.758.254,53 ʙ 107.758.254,53 ʙ 

 

 

 UMLAUFVERMÖGEN 

 

 Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- 

und Betriebsstoffe 1.019.232,41 ʙ 934.101,96 ʙ 

 Fertige und unfertige Erzeugnisse, 

Leistungen und Waren 0,00 ʙ 0,00 ʙ
  

  

Zweckverband Kasseler Sparkasse Nominalwert in ʙ
Buchwerte zum 
31.12.2023 in ʙ

Buchwerte zum 
31.12.2022 in ʙ

Kapital-
anteil in %

Kasseler Sparkasse 215.516.509,05 107.758.254,53 107.758.254,53 50,00

Summe 107.758.254,53 ʙ 107.758.254,53 ʙ

-41-



Anhang ʾʽ  

 

 Forderungen und sonstige  2023 2022 

Vermögensgegenstände  

Gesamtsumme  105.778.440,16 ʙ 89.206.690,72 ʙ 

 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen,  

Transferleistungen, Investitionszuweisungen 

und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen  68.903.606,73 ʙ 60.986.015,16 ʙ 

 

 Forderungen aus Steuern und  

steuerähnlichen Abgaben, Umlagen 22.300.415,95 ʙ 15.066.547,35 ʙ 

 

 Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen 9.761.462,57 ʙ 8.228.012,07 ʙ 

 

 

 

Transferforderungen 30.801.518,42 ʙ 23.421.685,13 ʙ
Zuweisungen und Zuschüsse 12.498.944,38 ʙ 9.618.701,82 ʙ
Investitionszuweisungen                                     31.449.145,68 ʙ 34.155.713,05 ʙ

Einzelwertberichtigung -2.668.269,27 ʙ -2.365.487,38 ʙ
Pauschalierte Einzelwertberichtigung -2.818.878,15 ʙ -3.488.928,89 ʙ

Pauschalwertberichtigung -358.854,33 ʙ -355.668,57 ʙ

Summe 68.903.606,73 ʙ 60.986.015,16 ʙ

Steuerforderungen 16.024.584,93 ʙ 11.672.690,30 ʙ
Gebühren und Beiträge 16.131.822,85 ʙ 12.786.468,51 ʙ
Einzelwertberichtigung -5.150.137,01 ʙ-4.908.483,25 ʙ
Pauschalierte Einzelwertberichtigung -4.586.969,95 ʙ -4.345.886,04 ʙ
Pauschalwertberichtigung -118.884,87 ʙ -138.242,17 ʙ
Summe 22.300.415,95 ʙ 15.066.547,35 ʙ

Forderungen gegenüber privaten Dritten 11.410.315,79 ʙ 10.492.100,92 ʙ
Einzelwertberichtigung -1.010.196,39 ʙ -987.995,27 ʙ

Pauschalierte Einzelwertberichtigung -632.622,55 ʙ -1.218.501,98 ʙ
Pauschalwertberichtigung -6.034,28 ʙ -57.591,60 ʙ

Summe 9.761.462,57 ʙ 8.228.012,07 ʙ
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 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2023 2022 

und gegen Unternehmen, mit denen ein  

Beteiligungsverhältnis besteht, und Sonder- 

vermögen 1.312.637,01 ʙ 3.310.433,79 ʙ 

 

 Sonstige Vermögensgegenstände 3.500.317,90 ʙ 1.615.682,35 ʙ 

 

Hinweis zu 2.3.1 bis 2.3.5: 

Es wurden zusätzliche Pauschalwertberichtigungen neben den pauschalierten Einzel-

wertberichtigungen vorgenommen, da die Risiken mit den vorgenommenen Wert-

berichtigungen noch nicht vollständig abgegolten sind. 

Die pauschalierten Einzelwertberichtigungen 2023 wurden auf Grundlage der Alters-

strukturliste der Forderungen berechnet. 

Die Gesamtforderungen erhöhten sich in 2023 um 16.571.749,44 ʙ gegenüber 2022. 

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus höheren Forderungen aus Steuern und 

Gebühren sowie höheren Transferforderungen. 

  

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 741.702,52 ʙ 3.143.808,58 ʙ
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht 581.212,27 ʙ 404.111,18 ʙ
Pauschalierte Einzelwertberichtigung 0,00 ʙ -220.066,09 ʙ
Pauschalwertberichtigung -10.277,78 ʙ -17.419,88 ʙ
Summe 1.312.637,01 ʙ 3.310.433,79 ʙ

Forderungen aus Versicherungsschäden 85.378,30 ʙ 49.173,46 ʙ
Forderungen aus Verwahrungen 4.276.855,53 ʙ 2.251.446,08 ʙ

Andere sonstige Vermögensgegenstände 57.323,97 ʙ 1.009,10 ʙ

Einzelwertberichtigung -6.638,78 ʙ -812,78 ʙ
Pauschalierte Einzelwertberichtigung -889.346,12 ʙ -663.695,66 ʙ

Pauschalwertberichtigung -23.255,00 ʙ -21.437,85 ʙ

Summe 3.500.317,90 ʙ 1.615.682,35 ʙ
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 Flüssige Mittel 2023 2022 

  24.882.811,11 ʙ 26.982.682,76 ʙ 

 

Die Bankbestände der Eigenbetriebe ɹKASSELWASSERɷ und ɹDie Stadtreiniger Kasselɷ 

werden ausschließlich in deren Bilanz berücksichtigt. Es ergibt sich ein städtischer 

Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres von 24.882.811,11 ʙ. Dieser stimmt 

überein mit dem Schlussbestand der Finanzrechnung 2023 in Pos. 40. 

 Rechnungsabgrenzungsposten 21.194.419,29 ʙ 18.840.060,96 ʙ 

 

Enthalten sind die Versorgungsbezüge für Januar 2024 i.H.v. 2.151.424,31 ʙ und die 

Beamtenbezüge für Januar 2024 i.H.v. 2.725.656,82 ʙ (Summe 4.877.081,13 ʙ). 

 Nicht durch Eigenkapital gedeckter  

Fehlbetrag 0,00 ʙ 0,00 ʙ

Kasseler Sparkasse 24.510.696,00 ʙ 26.650.491,70 ʙ
Volksbank Kassel Göttingen 896,41 ʙ 865,82 ʙ

Deutsche Bundesbank 18,10 ʙ 195,99 ʙ
Landeskreditkasse 0,00 ʙ 0,00 ʙ

Postbank 147.726,64 ʙ 165.006,59 ʙ
Handvorschüsse 110.768,00 ʙ 83.463,00 ʙ

Betriebsmittelvorschüsse 49.550,00 ʙ 27.550,00 ʙ
Kassenbestand 63.155,96 ʙ 55.109,66 ʙ

Summe 24.882.811,11 ʙ 26.982.682,76 ʙ

Aktive Rechnungsabgr. Fondsdarelehen 3.402.988,65 ʙ 3.703.375,31 ʙ
Aktive Rechnungsabgr. Lief. und Leist. (inkl. Jugendamt) 1.841.629,86 ʙ 457.034,59 ʙ

Aktive Rechnungsabgr. aus Zuwerisungen und Zuschüssen 8.581,56 ʙ 0,00 ʙ
Andere aktive Rechnungsabgrenzungsposten 11.064.138,09 ʙ 10.206.304,23 ʙ

Andere akt. RAP (Beamtenbezüge 1/24) 4.877.081,13 ʙ 4.473.346,83 ʙ

Summe 21.194.419,29 ʙ 18.840.060,96 ʙ
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P A S S I V A 

 Eigenkapital 

 Netto-Position 2023 2022 

  674.491.294,07 ʙ 674.491.294,07 ʙ 

Das in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 erstmalig festgestellte Nettovermögen wird 

grundsätzlich als Festwert fortgeführt. 

Gemäß § 108 Abs. 5 HGO konnten Änderungen bzw. Nachholungen grundsätzlich noch 

bis zum 31.12.2009 erfolgen. 

Mit Erlass vom 03.03.2011 hatte das Regierungspräsidium Kassel verfügt, dass darüber 

hinausgehende weitere Berichtigungen in den Bilanzen der Stadt Kassel bis zum 

31.12.2012 aufsichtsbehördlich nicht beanstandet würden. 

Ein Antrag an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport auf weitere Frist-

verlängerung wurde von der Stadt Kassel gestellt und abschlägig beschieden. 

Ab 2013 wurden somit keine neuen Nachholungen mehr vorgenommen. 

Das Nettovermögen in der Eröffnungsbilanz ergibt sich aus dem Saldo des Vermögens 

und der Schulden zum 01.01.2006 zuzüglich/abzüglich der Änderungen aus 2006 bis 

2023. 
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 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital 2023 2022 

 Rücklagen aus Überschüssen des  

ordentlichen Ergebnisses 304.535.136,61 ʙ 269.183.291,51 ʙ 

Entwicklung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 

Diese Position beinhaltet die Zuführung der positiven Verwaltungs- und Finanz-

ergebnisse der Jahresabschlüsse 2007, 2008, 2013 bis 2022 sowie die Verrechnung der 

negativen Verwaltungs- und Finanzergebnisse 2006 und 2009 bis 2012. 

Das ordentliche Ergebnis 2022 i. H. v. insgesamt 35.351.845,10 ʙ (nach Berück-

sichtigung der Ergebnisse der Sonderrücklagen) ist der Rücklage aus Überschüssen des 

ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. 

Die Rücklage beträgt somit am Jahresende 2023 insgesamt 304.535.136,61 ʙ. 
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 Rücklagen aus Überschüssen des 2023 2022 

außerordentlichen Ergebnisses 14.011.340,47 ʙ 16.325.676,54 ʙ 

Entwicklung der Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 

Hier werden die Zuführungen der positiven Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2006 bis 

2020 sowie die Verrechnung der negativen Ergebnisse 2021 und 2022 aus 

periodenfremden und seltenen oder unregelmäßigen Geschäftsvorfällen sowie die 

Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen ausgewiesen. 

Das außerordentliche Ergebnis 2022 i. H. v. -2.314.336,07 ʙ ist der Rücklage aus 

Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu entnehmen. 

Die Rücklage beträgt somit am Jahresende 2023 insgesamt 14.011.340,47 ʙ. 
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 Sonderrücklagen 2023 2022 

  5.177.336,31 ʙ 6.400.790,58 ʙ 

 

Bei den Stiftungen handelt es sich um rechtlich unselbstständige Stiftungen. Rechtlich 

selbstständige Stiftungen sind unter Position 1.2.4 zu erfassen. 

Die Sonderrücklage Erziehungshilfen Auguste Förster hat in 2022 einen Überschuss in 

Höhe von 392.294,76 ʙ erwirtschaftet. Dieser wurde im Jahr 2023 der Sonderrücklage 

Erziehungshilfen Auguste-Förster zugeführt. 

Die Sonderrücklage Rettungsdienste hat in 2022 einen Fehlbetrag von 377,577,06 ʙ 

erwirtschaftet. Dieser wurde in 2023 der Sonderrücklage Rettungsdienste entnommen. 

Die Sonderrücklage Erziehungshilfen Auguste Förster hat in 2023 einen Überschuss in 

Höhe von 1.233.706,19 ʙ erwirtschaftet. Dieser ist im ordentlichen Jahresabschluss 

2023 enthalten. Der Überschuss wird in 2024 der Sonderrücklage Erziehungshilfen 

Auguste-Förster zugeführt (siehe auch Passiva Position 1.3.2.1). 

Die Sonderrücklage Rettungsdienste hat in 2023 einen Fehlbetrag von 347.396,18 ʙ 

erwirtschaftet. Dieser Fehlbetrag wird in 2024 der Sonderrücklage Rettungsdienste 

entnommen (siehe auch Passiva Position 1.3.2.1). 

 

 Stiftungskapital 0,00 ʙ 0,00ʙ 

 

Sonderrücklage Erziehungshilfen Auguste Förster 842.575,21 ʙ 450.280,45 ʙ
Sonderrücklage Rettungsdienste 1.159.442,37 ʙ 1.537.019,43 ʙ

Stiftungskapital (Rechtlich unselbstständige Stiftungen) 2.889.769,63 ʙ 4.127.941,60 ʙ
Stiftungsgrundstücke 285.549,10 ʙ 285.549,10 ʙ

Gesamtsumme Sonderrücklagen 5.177.336,31 ʙ 6.400.790,58 ʙ
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 Ergebnisverwendung 2023 2022 

 Ergebnisvortrag 0,00 ʙ 0,00 ʙ 

1.3.1.1. Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 ʙ 0,00 ʙ 

1.3.1.2. Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 ʙ 0,00 ʙ 

 

 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 25.573.837,24 ʙ 33.052.226,73 ʙ 

1.3.2.1. Ordentlicher Jahresüberschuss 27.470.633,52 ʙ 35.366.562,80 ʙ 

Der ordentliche Jahresüberschuss (Überschuss aus dem ɹlaufenden Geschäftɷ der Stadt) 

setzt sich zusammen aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis aus der 

Ergebnisrechnung 2023 in Höhe von 27.470.633,52 ʙ. 

Die Sonderrücklage Erziehungshilfen Auguste Förster hat in 2023 einen Überschuss von 

1.233.706,19 ʙ erwirtschaftet. Dieser ist im ordentlichen Jahresüberschuss 2023 enthalten. 

Der Überschuss 2023 wird in 2024 der Sonderrücklage Erziehungshilfen Auguste-Förster 

zugeführt (siehe auch Passiva Position 1.2.3). 

Die Sonderrücklage Rettungsdienst hat in 2023 einen Fehlbetrag von 347.396,18 ʙ 

erwirtschaftet. Dieser ist im ordentlichen Jahresüberschuss 2023 enthalten. Der 

Fehlbetrag 2023 wird in 2024 der Sonderrücklage Rettungsdienste entnommen (siehe 

auch Passiva Position 1.2.3). 
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1.3.2.2. Außerordentlicher Jahresüberschuss/ 2023 2022 

Jahresfehlbetrag -1.896.796,28 ʙ -2.314.336,07 ʙ 

Dies ist das Ergebnis von periodenfremden und seltenen oder unregelmäßigen 

Geschäftsvorfällen sowie aus Erträgen und Aufwendungen aus der Veräußerung von 

Anlagevermögen aus der Ergebnisrechnung 2023. 

In Summe hat sich das Eigenkapital 2023 der Stadt Kassel im Vergleich zum Vorjahr 

von        999.453.279,43 ʙ 

um den Jahresüberschuss 2023 i.H.v.        25.573.837,24 ʙ 

auf    1.023.788.944,70 ʙ  erhöht. 
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 Sonderposten 2023 2022 

  306.071.043,39 ʙ  303.559.701,54 ʙ 

Es sind folgende Sonderposten auszuweisen, die ab 01.01.1998 erfasst wurden. 

 Sonderposten für erhaltene Investitions- 

zuweisungen, -zuschüsse und Investitions- 

beiträge 305.846.626,39 ʙ 303.556.771,54ʙ 

 

 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 280.510.187,44 ʙ 277.926.286,35 ʙ 

 

Der Ausgleichsposten der Straßenbewertung reduziert sich ab 2020 bis einschließlich 

2024 jährlich um rd. 1,35 Mio. ʙ (Auflösung von Sonderposten, siehe Ergebnisrechnung). 

Dies ist der Einteilung aller in 2005 vorhandenen Straßen in sechs Straßenzustands-

klassen geschuldet, die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen 

wurde. Ausgehend von einer Gesamtnutzungsdauer für Straßen von höchstens 25 

Jahren, fällt somit alle 5 Jahre eine Zustandsklasse aus der Bewertung raus. In 2019 fiel 

die Klasse 3 (in 2005 Restnutzungsdauer von 15 Jahren) weg, in 2014 fiel die Klasse 4  

Feuerwehr 723.341,57 ʙ 872.172,57 ʙ
Schule 3.523.414,34 ʙ 3.690.043,91 ʙ
Kultur 5.644.761,85 ʙ 6.525.096,85 ʙ
Stadtplanung 17.037.105,53 ʙ 13.490.391,97 ʙ
Naturkundemuseum 1.963.413,00 ʙ 1.999.773,00 ʙ
Sport 582.327,53 ʙ 815.716,37 ʙ
Gebäudewirtschaft 83.825.323,26 ʙ 84.062.680,19 ʙ
Straßenverkehr 61.447.447,57 ʙ 57.195.154,65 ʙ
Ausgleichsposten Straßenbewertung 1.100.437,29 ʙ 2.559.409,97 ʙ
Umwelt 9.043.469,09 ʙ 8.458.548,29 ʙ
Sonderinvestitionsprogramm 24.452.781,00 ʙ 24.984.140,00 ʙ
Schulbaupauschale 35.044.128,00 ʙ 38.153.930,00 ʙ
Investitionspauschale 12.238.078,00 ʙ 14.633.496,00 ʙ
Hessenkasse 9.247.273,00 ʙ 10.440.470,00 ʙ
Übrige Bereiche 14.636.886,41 ʙ 10.045.262,58 ʙ

Summe 280.510.187,44 ʙ 277.926.286,35 ʙ
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(in 2005 Restnutzungsdauer von 10 Jahren) weg. In 2009 entfiel bereits die Klasse 5 (in 

2005 Restnutzungsdauer von 5 Jahren) und die Klasse 6 war in 2005 von vornherein als 

wertlos klassifiziert worden. Analog haben sich jeweils die Abschreibungen für die 

betreffenden Straßen reduziert, was sich ebenfalls in der Ergebnisrechnung 

widerspiegelt. 

 

 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 2023 2022 

  3.798.976,56 ʙ 3.812.932,80 ʙ 

 

 Investitionsbeiträge 21.537.462,39 ʙ 21.817.552,39 ʙ 

 

 Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 ʙ 0,00 ʙ 

 

 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG 0,00 ʙ 0,00 ʙ 

 

2.4 Sonstige Sonderposten 224.417,00 ʙ 2.930,00 ʙ 
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 Rückstellungen 2023 2022 

  539.359.072,39 ʙ 502.575.695,95 ʙ 

 Rückstellungen für Pensionen und 

ähnliche Verpflichtungen 440.769.375,00 ʙ 415.462.897,00 ʙ 

 

Davon durch Mittel der Versorgungsrücklage  

nach dem HVersRücklG gedeckt in 2023: 24.158.559,52 ʙ 22.007.392,36 ʙ 

(siehe Aktiva Position 1.3.5c) 

 

 

Pensionsrückstellungen 

Die Ermittlung der Pensionsrückstellungen wurde von der KVK BeamtenVersorgungs-

Kasse Kassel durchgeführt. Die Steigerung der Pensionsrückstellung gegenüber dem 

Vorjahr beruht insbesondere auf der Gehaltssteigerung des Jahres 2023. 

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen zu 

bilden. Die Berechnungen wurden anhand der Rechnungsgrundlagen und Rechenver-

fahren durchgeführt, die allgemein anerkannt sind, wobei insbesondere die neuen 

Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Heubeck (u. a. Sterbewahrscheinlichkeiten) und ein 

Rechnungszinsfuß von 6 % zu nennen sind. 

Pensionsrückstellung
Beamte 111.640.789,00 ʙ 109.427.837,00 ʙ
Versorgungsempfänger 239.684.304,00 ʙ 218.127.603,00 ʙ

Summe 351.325.093,00 ʙ 327.555.440,00 ʙ

Rückstellung für Beihilfe
Beamte 32.013.369,00 ʙ 32.805.618,00 ʙ
Versorgungsempfänger 53.612.185,00 ʙ 52.488.342,00 ʙ

Summe 85.625.554,00 ʙ 85.293.960,00 ʙ

Rückstellung für Altersteilzeit
Beschäftigte 3.818.728,00 ʙ 2.613.497,00 ʙ

Summe 3.818.728,00 ʙ 2.613.497,00 ʙ
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Ist dieser nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß höher als der von 

der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, 

sind gemäß den Hinweisen zu § 39 GemHVO die sich daraus ergebenden höheren 

Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben. 

Die von der KVK durchgeführte entsprechende Vergleichsberechnung (ebenfalls unter 

Verwendung der neuen Heubeck-Richttafeln 2018) geht von einem Abzinsungssatz von 

1,82 % aus. Dies entspricht dem von der Deutschen Bundesbank für eine angenommene 

Restlaufzeit von 15 Jahren ermittelten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergange-

nen 10 Geschäftsjahre gemäß § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB. Die daraus resultierenden 

höheren Rückstellungswerte würden betragen: 

Für die aktiven Beamten insgesamt: 260.144.441 ʙ 

Für die Versorgungsempfänger insgesamt: 345.705.570 ʙ 

Summe: 605.850.011 ʙ 

Die Berechnungen für die Pensionsverpflichtungen beruhen insbesondere auf folgenden 

Grundlagen: 

Versicherungsmathematische Grundlagen 

Bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen sind u.a. die anerkannten Regeln der 

Versicherungsmathematik anzuwenden. Die in diesem Zusammenhang verwendeten 

Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Heubeck wurden durch das Bundesministerium der 

Finanzen mit Schreiben vom 19.10.2018 als mit den anerkannten versicherungs-

mathematischen Grundsätzen im Sinne von § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG übereinstimmend 

anerkannt. Nach Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport 

sowie den kommunalen Spitzenverbänden wurden diese neuen Richttafeln bei der 

Bewertung der Pensionsrückstellungen zugrunde gelegt. Die neuen Heubeck-Richttafeln 

2018 G berücksichtigen die aktuellsten Annahmen zur Lebenserwartung. Des Weiteren 

findet auch der Zusammenhang von Sterblichkeit und Einkommenshöhe einen 

pauschalen Niederschlag. 
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Sonstige Berechnungsgrundlagen 

Die Pensionsverpflichtungen richten sich nach den beamtenversorgungsrechtlichen 

Vorschriften bzw. Grundsätzen. Sie ergeben sich aus den nach dem Hessischen 

Beamtengesetz (HBG), dem Hessischen Sonderzahlungsgesetz (HSZG) sowie dem 

Hessischen Beamtenversorgungsgesetz (HBeamtVG) festzusetzenden Versorgungs-

ansprüchen der aktiven bzw. der bereits im Ruhestand befindlichen Beamten und ihren 

Hinterbliebenen. Dabei wurde der Besoldungsstand nach dem Hessischen Besoldungs-

gesetz zum Stand 01.08.2022 (GVBL. Nr. 54 vom 21.12.2021, S. 871) zu Grunde gelegt. 

Die zur Berechnung notwendigen Angaben über Geburtsdatum, ruhegehaltfähige 

Dienstzeit, ruhegehaltfähige Dienstbezüge, Familienstand etc. wurden den von der Stadt 

Kassel übermittelten Datensätzen bzw. bei Leistungsempfängern den bei der KVK 

BeamtenVersorgungsKasse geführten Unterlagen entnommen.  

Als Gehalt wurde bei den aktiven Beamten die in der jeweiligen Besoldungsgruppe 

erreichbare Endstufe zugrunde gelegt. 

Die Anhebung der gesetzlichen Altersgrenze durch das Erste Gesetz zur Modernisierung 

des Dienstrechts in Hessen (1. DRModG) wurde entsprechend dem BMF-Schreiben vom 

05.05.2008 berücksichtigt. Das heißt für die Geburtsjahrgänge bis 1952 wird mit einem 

Pensionsalter von 65 Jahren gerechnet, ab dem Jahrgang 1953 bis 1961 wird das  

66. Lebensjahr berücksichtigt. Bei den darauffolgenden Geburtsjahrgängen wird ein 

Pensionsalter von 67 Jahren zu Grunde gelegt.  

Sofern die Voraussetzungen des § 107 b HBeamtVG (in der bis zum 28.02.2014 

geltenden Fassung) vorliegen und bisher noch keine Abfindungszahlung gemäß dem 

Versorgungslastenteilungs-Staatvertrag (VLTS) erfolgt ist, wurden die anteiligen 

Pensionsverpflichtungen für ausgeschiedene Beamte über den Zeitpunkt des 

Ausscheidens hinaus fortgeschrieben. Forderungen gegenüber dem abgebenden 

Dienstherrn wurden bei der Bildung von Pensionsrückstellungen beim aufnehmenden 

Dienstherrn mindernd berücksichtigt. Für Leistungsempfänger wurden Beteiligungen 

gemäß den Prozentsätzen der bei der KVK hinterlegten Bestandsdaten berücksichtigt. 
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Die zum Bilanzstichtag ermittelten Rückstellungen für die künftigen und die laufenden 

Pensionsverpflichtungen wurden gemäß den Bestimmungen des § 41 Abs. 6 GemHVO in 

Verbindung mit § 6 a Abs. 3 EStG auf der Grundlage eines Rechnungszinsfußes von 6 % 

berechnet und mit dem Teilwert angesetzt. Bei der Ermittlung der Teilwerte wurde das 

steuerrechtlich maßgebende Mindestalter beachtet. D. h. bei Erteilung der Pensionszusage 

(erstmalige Begründung des Beamtenverhältnisses ohne Unterbrechung) vor dem 

01.01.2001 wird ein Teilwert erstmalig für das Jahr berechnet, in dem der Beamte/die 

Beamtin das 30. Lebensjahr vollendet hat. Wurde die Pensionszusage nach dem 

31.12.2000 und vor dem 01.01.2009 erteilt, beginnt die Finanzierung in dem Jahr der 

Vollendung des 28. Lebensjahres. Erfolgte die Pensionszusage nach dem 31.12.2008 und 

vor dem 01.01.2018 gilt das 27. Lebensjahr als Mindestalter. Für spätere Pensionszusagen 

entspricht das Mindestalter dem 23. Lebensjahr. 

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen 

Die KVK BeamtenVersorgungsKasse Kassel hat die Berechnung der Rückstellungen für 

Beihilfen zum 31.12.2023 vorgenommen. 

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen zu 

bilden. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen werden wie Pensionsverpflichtungen 

nach dem Teilwertverfahren im Sinne des § 6 a Abs. 3 bewertet. Die Bewertung nach 

dem Teilwertverfahren erfolgt nach versicherungsmathematischen Grundsätzen. Bei der 

Berechnung wird ein Rechnungszinsfuß von 5,5 v. H. zugrunde gelegt. Das Berechnungs-

verfahren für die Berechnung der Beihilferückstellungen der Stadt Kassel wurde ab 2013 

umgestellt. Bis 2012 wurde für die Berechnung der Rückstellungen ein Beihilfetarif 

zugrunde gelegt, der aus dem Durchschnittswert von Krankenversicherungsbeiträgen 

privater Krankenversicherungen abgeleitet wird. Ab 2013 wird der maßgebliche 

Durchschnitt der Beihilfezahlungen der Stadt Kassel der letzten 3 Jahre berücksichtigt. 

Für die Berechnung der Rückstellungen für Beihilfen wurde in 2023 ein monatlicher Tarif 

von 433,62 ʙ (maßgebender Durchschnitt der letzten 3 Jahre) zugrunde gelegt. 
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Damit wird ein realistischer Wert der bei der Stadt Kassel benötigten Beihilferück-

stellungen erreicht. Mit der Umstellung der Bewertungsmethode ist ein gewisses Risiko 

im Jahresabschluss verbunden. 

Durch eine Kumulation von Einzelfällen mit hohen Beihilfeaufwendungen könnte der 

Durchschnittswert für die Stadt Kassel negativ beeinflusst werden. Die neue 

Bewertungsmethode muss jedoch aufgrund des Grundsatzes der Bilanzstetigkeit auch 

dann beibehalten werden. 

(Siehe auch 

¶ Anhang, Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen 

Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung, Entwicklung 

der Aufwandspositionen, Pos. 2 Versorgungsaufwendungen 

¶ Rechenschafts- und Lagebericht, 5.3 Vermögens- und Schuldenentwicklung, 

Rückstellungen). 

Rückstellungen für Altersteilzeit 

Die KVK BeamtenVersorgungsKasse Kassel hat die Berechnung der Rückstellungen für 

Altersteilzeit zum 31.12.2023 vorgenommen. 

Die Rückstellungen für Zeiten der Freistellung vom Dienst im Rahmen von Altersteilzeit 

wurden mit dem Pauschalwertverfahren gemäß BMF-Schreiben vom 28.03.2007 (IV B 2 

ɲ S 2175/07/0002) bewertet. 
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 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach 2023 2022 

dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen 

im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen 0,00 ʙ 0,00 ʙ 

 Rückstellungen für die Rekultivierung und  

Nachsorge von Abfalldeponien 0,00 ʙ 0,00 ʙ 

 Rückstellungen für die Sanierung 8.216.004,54 ʙ 8.216.004,54 ʙ 

von Altlasten 

Es handelt sich um eine Rückstellung für Bodenaltlastenentsorgung für die Projektent-

wicklungsgesellschaft Unterneustadt (PEG) in Höhe von 80.781,68 ʙ sowie eine 

Rückstellung in Höhe von 8.135.222,86 ʙ für das Gelände des Kleingartenvereins (KGV) 

Fackelteich (Grundlagenermittlung, Sanierung des Geländes und Herstellung einer 

Ersatzfläche für den KGV). 
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 Sonstige Rückstellungen 2023 2022 

  90.373.692,85 ʙ 78.896.794,41 ʙ 

 
 
 

  

Leistungsorientierte Bezahlung 0,00 ʙ 548.500,00 ʙ
Lebensarbeitszeit 8.567.842,10 ʙ 7.701.240,65 ʙ
Prozesskosten 846.735,18 ʙ 818.509,80 ʙ
Unterlassene Instandhaltung 1.942.603,63 ʙ 1.310.426,78 ʙ

Ungewisse Verbindlichkeiten
Versorgungsbezüge 641.000,00 ʙ 670.000,00 ʙ
Widerspruchsverfahren wg. Unteralimentation 3.000.000,00 ʙ 2.000.000,00 ʙ
Nachversicherung aktive Beamte 955.000,00 ʙ 850.000,00 ʙ
Entgelt für Versorgungsempfänger 0,00 ʙ 300.000,00 ʙ
Abrechnung Soft- und Hardwaredienstleister 1.846.757,00 ʙ 0,00 ʙ
Bürgschaften 105.015,84 ʙ 113.275,45 ʙ
Drohverlust Gründungsmehrkosten 6.168.770,51 ʙ 7.234.487,03 ʙ
Drohverlust Erschließungsbeiträge 18.808.920,00 ʙ 17.069.688,00 ʙ
Abgeltungsbeträge KGV Fackelteich 2.129.000,00 ʙ 2.129.000,00 ʙ
Schülerbeförderung 286.000,00 ʙ 191.000,00 ʙ
Schulverwaltungsamt 145.880,00 ʙ 160.066,60 ʙ
Abrechnung Volkshochschule 300.000,00 ʙ 280.000,00 ʙ
Transferaufwendungen aus verlorenen Prozessen 968.260,95 ʙ 968.260,95 ʙ
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (HzE) 6.040.000,00 ʙ 4.100.000,00 ʙ
Betriebskostenzuschuss Freie Walldorfschule 889.457,33 ʙ 831.209,25 ʙ
Ausbauvertrag Kiefernweg 150.285,01 ʙ 150.285,01 ʙ
Bauunterhaltung 58.848,00 ʙ 411.198,00 ʙ
Durchführung Beleuchtungsvertrag 600.000,00 ʙ 0,00 ʙ
Gebühren Abwasser und Straßenreinigung 1.087.585,26 ʙ 1.494.831,63 ʙ
Sicherungsmaßnahmen Erdwall A 44 199.861,15 ʙ 199.861,15 ʙ
Flughafen GmbH hoheitliche Kosten 2.460.870,66 ʙ 2.263.930,07 ʙ
Kassel Marketing Verlust 629.000,00 ʙ 0,00 ʙ
Konzessionsabgabe Streitverfahren VGH 28.249.943,19 ʙ 23.929.866,99 ʙ
Lohfeldener Rüssel Zwischenabrechnung 850.000,00 ʙ 850.000,00 ʙ
Sonstiges 2.446.057,04 ʙ 2.321.157,05 ʙ

Summe Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten 79.016.511,94 ʙ 68.518.117,18 ʙ

Summe sonstige Rückstellungen 90.373.692,85 ʙ 78.896.794,41 ʙ
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Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung 

§ 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) sieht die Zahlung eines 

Leistungsentgeltes als zusätzliche variable und leistungsbezogene Ergänzung zum 

Tabellenentgelt vor. Nach der zurzeit geltenden Dienstvereinbarung 

(ɹDienstvereinbarung zum Leistungsentgelt nach § 18 des Tarifvertrages für den 

öffentlichen Dienst (TVöD)ɷ vom 21. Januar 2019) werden 80 % des Leistungsentgeltes 

pauschal und ohne Leistungsdifferenzierung im laufenden Jahr ausgeschüttet. Die 

restlichen 20 % werden als Erfolgsprämie grundsätzlich bei Erreichen eines 

ausgeglichenen Haushaltsergebnisses im Folgejahr ebenfalls pauschal und ohne 

Leistungsdifferenzierung ausgezahlt. Für diese Prämie sind Rückstellungen zu bilden. 

Rückstellungen für Lebensarbeitszeit 

Lebensarbeitszeitkonten sind spezielle Langzeitkonten zur Arbeitszeitflexibilisierung. 

Grundlage ist die Verordnung über die Arbeitszeit der hessischen Beamtinnen und 

Beamten (Hessische Arbeitszeitverordnung ɲ HAZVO) vom 15. Dezember 2009. Ziel ist 

eine längerfristige bezahlte Freistellung von der Arbeit, oftmals unmittelbar vor dem 

Ruhestand (Renteneintritt bzw. Pensionierung). 

Bei dem Erfüllungsrückstand aus Lebensarbeitszeitkonten handelt es sich um ungewisse 

Verbindlichkeiten, da die Höhe und der Zeitpunkt der Leistung unsicher sind. Eine Rück-

stellung für Lebensarbeitszeitkonten kann gemäß § 39 Abs. 1 letzter Satz GemHVO 

gebildet werden. Sie ist keine Pflichtrückstellung. 

Es ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl von Beschäftigten der Stadt Kassel den 

Wunsch haben wird, die Lebensarbeitszeit zu verkürzen und früher in den Ruhestand 

einzutreten. Aufgrund dieser Annahme wird erwartet, dass das Volumen der Lebens-

arbeitszeitguthaben über einen längeren Zeitraum stetig wächst. Die dargestellte 

Entwicklung rechtfertigt die Bildung einer freiwilligen Rückstellung für 

Lebensarbeitszeitkonten. 
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Durch die Bildung einer Rückstellung wird der Haushaltsausgleich in den Jahren des 

Abbaus der Lebensarbeitszeitkonten nicht zusätzlich belastet. In diesen Jahren ist die 

Inanspruchnahme (per Rückstellungsauflösung) ergebnisneutral. 

Als Rückstellungsbetrag ist die mit Geld bewertete Arbeitszeit zu bilanzieren. Eine 

Abzinsung dieser Rückstellung findet nicht statt. Die Rückstellungen sind unter einem 

eigenen Konto ɹRückstellungen für Lebensarbeitszeitkontoɷ im Bereich der sonstigen 

Rückstellungen (KVKR) zu erfassen. 

Bei der Kontoführung werden die Guthaben in Zeiteinheiten, in der Regel Stunden, 

geführt. Eine eingebrachte Stunde während der Arbeitsphase bleibt auch in der 

Freistellung eine Stunde. 

Rückstellungen gesamt 

Die Rückstellungen stiegen in 2023 insgesamt um 36.783.376,44 ʙ. 

Die wesentlichen Steigerungen sind im Bereich der Pensionen (23,77 Mio. ʙ), der Beihilfen 

(0,33 Mio. ʙ), der Altersteilzeit (1,21 Mio. ʙ) und der sonstigen Rückstellungen (11,48 Mio. ʙ) 

zu verzeichnen. Hiervon für Drohverlust Erschließungsbeiträge 1,74 Mio. ʙ, für Lebens-

arbeitszeit 0,87 Mio. ʙ, für Widerspruchsverfahren wegen Unteralimentation 1,00 Mio. ʙ,  

für Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (HzE) 1,94 Mio. ʙ, für das Streitverfahren 

Konzessionsabgabe 4,32 Mio. ʙ, für Kassel Marketing 0,63 Mio. ʙ, für den Beleuchtungs-

vertrag 0,60 Mio. ʙ und für die Abrechung mit dem Soft- und Hardwareanbieter 1,85 Mio. ʙ. 
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 Verbindlichkeiten 2023 2022 

  550.132.796,70 ʙ 544.399.419,19 ʙ 

 Verbindlichkeiten aus Anleihen 0,00 ʙ 0,00 ʙ 

 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für  

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

Summe 4.2.1 - 4.2.3 470.962.748,45 ʙ 472.108.140,31 ʙ 

 Verbindlichkeiten gegenüber 446.901.140,72 ʙ 445.852.736,24 ʙ 

Kreditinstituten 

 

Hier enthalten sind auch die Kreditaufnahmen, die die Stadt Kassel für ihre Eigenbetriebe 

vorgenommen hat. Diese werden in der Bilanz der Stadt ausgewiesen (siehe auch Aktiva 

Position 1.3.2) und betragen zum 31.12.2023 insgesamt 186.098.991,57 ʙ. 

 Verbindlichkeiten gegenüber 

öffentlichen Kreditgebern 22.608.617,41 ʙ 24.692.565,76 ʙ 

 

 Verbindlichkeiten gegenüber   

sonstigen Kreditgebern 1.452.990,32 ʙ 1.562.838,31 ʙ 

 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 

für die Liquiditätssicherung 0,00 ʙ 6,60 ʙ 

Durch die Beteiligung an der Hessenkasse hat die Stadt Kassel zum 31.12.2023 keine 

Liquiditätskredite mehr auszuweisen. 

 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 0,00 ʙ 0,00 ʙ 

Rechtsgeschäften 

Städtische Kredite 216.177.052,42 ʙ 225.263.023,55 ʙ
Sonderinvestitionsprogramme Land (SIP) 26.091.375,28 ʙ 27.627.593,93 ʙ
Kommunale Investitionsprogramme (KIP) 18.533.721,45 ʙ 17.198.138,33 ʙ
Die Stadtreiniger 16.639.850,00 ʙ 8.760.750,00 ʙ
KASSELWASSER 169.459.141,57 ʙ 167.003.230,43 ʙ
Summe 446.901.140,72 ʙ 445.852.736,24 ʙ
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 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und 2023 2022 

Zuschüssen, Transferleistungen und  

Investitionszuweisungen und -zuschüssen  

sowie Investitionsbeiträgen 6.519.051,71 ʙ 3.491.492,27 ʙ 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen 15.164.982,76 ʙ 11.625.116,27 ʙ 

 Verbindlichkeiten aus Steuern 

und steuerähnlichen Abgaben 598.034,18 ʙ 378.386,66 ʙ 

 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen und gegen Unternehmen, 

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, 

und Sondervermögen 2.597.130,13 ʙ 6.412.841,68 ʙ 

 

 Sonstige Verbindlichkeiten  

 54.290.849,47 ʙ 50.383.435,40 ʙ 

 

In 2023 stieg die Verbindlichkeit Versorgungsrücklage Beamte weiter an. 

Die unter der Position ɹVerbindlichkeiten Versorgungsrücklage Beamteɷ ausgewiesenen 

Mittel dienen zur Finanzierung des Sondervermögens. Beim Sondervermögen handelt es 

sich um die angesammelte Versorgungsrücklage nach dem HVersRücklG und nach den 

Festlegungen der Stadt Kassel. 

In Anlehnung an das Verfahren beim Land Hessen und in Absprache mit dem HMdIufS 

wird die Rücklage als Sondervermögen ausgewiesen und angelegt. Die Finanzierung 

erfolgt durch die Aufnahme von Verbindlichkeiten (siehe Aktiva Position 1.3.5c). 

Erhaltene Anzahlungen (Überz./Gutschr. Deb.-Buchh.) 16.058.712,78 ʙ 18.995.410,15 ʙ
Verbindlichkeiten Versorgungsrücklage Beamte 24.158.559,54 ʙ 22.007.392,36 ʙ
Andere sonstige Verbindlichkeiten 531.802,59 ʙ 476.570,61 ʙ
Verbindlichkeiten aus Verwahrungen 13.541.774,56 ʙ 8.904.062,28 ʙ
Summe 54.290.849,47 ʙ 50.383.435,40 ʙ
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Die bislang bei der Stadt Kassel in kameraler und doppischer Zeit bis zum 31.12.2023 

insgesamt rechnerisch ermittelten Versorgungsrücklagebeträge betragen  

24.158.559,52 ʙ. 

Dieser Betrag ist wie folgt nachgewiesen: 

Verbindlichkeiten Passiva Position 4.9 

-Verbindlichkeiten Versorgungsrücklage Beamte- 24.158.559,52 ʙ 

Die Gegenfinanzierung stellt sich wie folgt dar: 

Sondervermögen Aktiva Position 1.3.5.c   

-Wertpapiere des Anlagevermögens- 24.158.559,52 ʙ 

 

Die Gesamtverbindlichkeiten der Stadt Kassel erhöhten sich im Jahr 2023 um 

5.733.377,51 ʙ. 

 

 Rechnungsabgrenzungsposten 2023 2022 

 1.208.922,33 ʙ 6.754.836,60 ʙ 

 

 

Nachrichtlich: 

Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften) 31.044.650,48 ʙ 37.407.428,30 ʙ 
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 Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der 
Ergebnisrechnung 2023 

Das Haushaltsjahr 2023 schloss in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss 

von 25.573.837,24 ʙ ab. 

Dieser setzt sich zusammen aus: 

a) einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2023 i. H. v. 27.470.633,52 ʙ 

und 

b) einem Fehlbetrag beim außerordentlichen Ergebnis 2023 i. H. v. 1.896.796,28 ʙ. 

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Überschuss im Rechnungsergebnis (hiervon ein Überschuss 

im ordentlichen und ein Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis) erreicht worden. 

Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis beträgt 27.470.633,52 ʙ und wird nach 

Verrechnung mit den Sonderrücklagen der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 

Ergebnisses zugeführt und nach 2024 vorgetragen. 

In diesem Überschuss sind ein Überschuss aus der Sonderrücklage Erziehungshilfen 

Auguste Förster in Höhe von 1.233.706,19 ʙ ʙ und ein Fehlbetrag aus der 

Sonderrücklage Rettungsdienst in Höhe von 347.396,18 ʙ enthalten. Ohne diesen 

Überschuss/Fehlbetrag wäre der Gesamtüberschuss niedriger ausgefallen. 

Der Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis beträgt 1.896.796,28 ʙ und wird in die 

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses eingestellt und ebenfalls 

nach 2024 vorgetragen. 

Verwendung des Jahresergebnisses zum 31.12.2023 

Das Ergebnis des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 ist wie folgt nachgewiesen: 

ordentliches Ergebnis 2023 Überschuss i. H. v. 27.470.633,52 ʙ 

außerordentliches Ergebnis 2023 Fehlbetrag i. H. v.  1.896.796,28 ʙ 

Gesamtergebnis 2023 Überschuss i. H. v. 25.573.837,24 ʙ 
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Die Regelungen der §§ 24 und 25 GemHVO zum Haushaltsausgleich stellen zunächst auf 

das ordentliche Ergebnis der Ergebnisrechnung ab, anschließend auf das außerordent-

liche Ergebnis. In den Haushaltsjahren vor 2021, in denen ein Haushaltsausgleich mit 

teilweise hohen Überschüssen erreicht werden konnte, wurden entsprechende 

Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen gebildet. 

In 2022 wurden sowohl der ordentliche Überschuss (nach Einstellung des Überschusses 

der Erziehungshilfen Auguste-Förster in die entsprechende Rücklage und nach 

Verrechnung des Fehlbetrages Rettungsdienst mit der entsprechenden Rücklage) als 

auch der außerordentliche Fehlbetrag in die entsprechende Rücklage eingestellt. 

In 2023 werden sowohl der ordentliche Überschuss (nach Einstellung des Überschusses 

der Erziehungshilfen Auguste-Förster in die entsprechende Rücklage und nach 

Verrechnung des Fehlbetrages Rettungsdienst mit der entsprechenden Rücklage) als 

auch der außerordentliche Fehlbetrag in die entsprechende Rücklage eingestellt. 

Bildung von Rücklagen 

Die Gemeinde hat gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO eine Rücklage aus Überschüssen des 

ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen 

Ergebnisses zu bilden. Weitere Rücklagen sind zulässig.  

Stand der Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre: 

- aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  304.535.136,61 ʙ 

- aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses  14.011.340,47 ʙ 

Stand zum 31.12.2022  318.546.477,08 ʙ 

Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der 

ordentlichen Erträge (Fehlbedarf), sind nach §§ 24 und 25 GemHVO zunächst Mittel aus 

der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage, anschließend 

Mittel aus der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage 

zum Haushaltsausgleich zu verwenden. Dies liegt im abgelaufenen Rechnungsjahr 2023 

nicht vor. 
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Für das ordentliche Ergebnis 2023 ist eine Zuführung zu den Rücklagen, für das 

außerordentliche Ergebnis 2023 eine Entnahme aus den Rücklagen vorzunehmen. 

In 2024 ist folgendes zu veranlassen: 

1. Die gebührenrechnende Einrichtung Erziehungshilfen Auguste Förster hat in 2023 

einen Überschuss in Höhe von 1.233.706,19 ʙ erwirtschaftet. Dieser Überschuss wird in 

2024 der Sonderrücklage Erziehungshilfen Auguste-Förster zugeführt. Der Fehlbetrag 

2023 im Rettungsdienst in Höhe von 347.396,18 ʙ wird in 2024 der Sonderrücklage 

Rettungsdienst entnommen. Der bisherige ordentliche Jahresüberschuss 2023 in Höhe 

von 27.470.633,52 ʙ verändert sich um den Saldo dieser beiden Beträge. 

2. Das somit um die Beträge in Höhe von 1.233.706,19 ʙ (Buchung in Sonderrücklage 

Auguste-Förster) und -347.396,18 ʙ (Entnahme aus Sonderrücklage Rettungsdienst) 

auf nunmehr insgesamt 26.584.323,51 ʙ reduzierte bisherige ordentliche Ergebnis in 

Höhe von 27.470.633,52 ʙ ist der Rücklage aus ɹÜberschüssen des ordentlichen 

Ergebnissesɷ zuzuführen. 

3. Das außerordentliche Fehlbetrag 2023 in Höhe von 1.896.796,28 ʙ ist mit der 

ɹRücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnissesɷ zu verrechnen. 

 

Gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 24 und § 25 GemHVO sind Rücklagen-

buchungen zur Ergebnisverwendung in dem auf den jeweiligen Jahresabschluss 

folgenden Haushaltsjahr nach der Jahresabschlussaufstellung durch den Gemeinde-

vorstand (§ 112 Abs. 1 und Abs. 9 HGO) durchzuführen, also zum 01.01.2024. 
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Entwicklung / Stand der Rücklagen zum 01.01.2024: 

aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bis 2022 304.535.136,61 ʙ 

Zuführung ordentliches Ergebnis 2023 26.584.323,51 ʙ 

Bestand ordentliche Rücklage 331.119.460,12 ʙ 

 

aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses bis 2022 14.011.340,47 ʙ 

Entnahme außerordentliches Ergebnis 2023 - 1.896.796,28 ʙ 

Bestand außerordentliche Rücklage 12.114.544,19 ʙ 

 

Bestand der Gesamtrücklagen zum 01.01.2024 343.234.004,31 ʙ 

Hinweis:  

Mit der Bildung von Rücklagen aus Haushaltsüberschüssen in wirtschaftlich guten Jahren 

und der Inanspruchnahme zum Ausgleich von Haushaltsdefiziten in konjunkturell 

schlechten Jahren wird, nach dem Gesetz zur Stabilisierung und Förderung der 

Wirtschaft (Stabilitätsgesetz), einer ɹantizyklischen Haushaltspolitikɷ Rechnung 

getragen. 
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Ergebnisentwicklung / Jahresvergleich 

Das Ergebnis fällt im Vergleich zum Vorjahr um ca. 7,5 Mio. ʙ niedriger aus (2022: 

Überschuss von 33,1 Mio. ʙ). Eine Steigerung der Aufwendungen um rd. 34,8 Mio. ʙ 

sowie eine Erhöhung der Gesamterträge um ca. 26,7 Mio. ʙ führten letztendlich zu 

einem Jahresüberschuss von  rd. 25,6 Mio. ʙ. 

Gegenüber den Planansätzen 20231, die unter Berücksichtigung der Mittelüber-

tragungen 2022 sowie der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, welche durch 

Mehrerträge gedeckt sind, insgesamt einen Fehlbedarf von rd. 36,0 Mio. ʙ vorsahen, 

ergab sich eine deutliche Verbesserung von rd. 61,5 Mio. ʙ. Eine Steigerung der Erträge 

in Höhe von rd. 26,7 Mio. ʙ sowie nicht ausgeschöpften Aufwandansätze in Höhe von rd. 

34,8 Mio. ʙ führten zu dieser Verbesserung. Von diesen nicht ausgeschöpften Ansätzen 

werden im Rahmen des Jahresabschlusses insgesamt 38,1 Mio. ʙ in das Folgejahr 2024 

als zusätzliche Ausgabeermächtigung übertragen.  

Übersicht Gesamterträge/-aufwendungen 

 

 

  

 
1 Anmerkung: In den Planansätzen sind neben den Mittelübertragungen aus dem Jahr 2022 in Höhe von 
38.074.796,12 ʙ auch die ab dem 01.01.2023 eingetretenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
(ÜPL/APL), welche durch Mehrerträge gedeckt sind, in Höhe von 16.340.566,37 ʙ berücksichtigt. 

Berechnung des Planansatzes:  
Ansatz lt. Haushaltsplan 2023 + Mittelübertragungen aus 2022 + ÜPL/APL 2023. 

Daher weichen die im Rechenschaftsbericht 2023 aufgeführten Planzahlen von den Planzahlen des 
Haushaltsplanes 2023 ab. 

Bezeichnung
Vorjahres-
ergebnis
in ʙ

Planergebnis 
2023
in ʙ

Ist-Ergebnis
2023
in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr
in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ

Gesamterträge-960.506.542,45 -972.717.826,25 -999.465.999,72 -38.959.457,27 -26.748.173,47

Gesamtaufwendungen927.454.315,72 1.008.687.363,23 973.892.162,48 46.437.846,76 -34.795.200,75

Fehlbedarf / 

Überschuss
-33.052.226,73 35.969.536,98 -25.573.837,24 7.478.389,49 -61.543.374,22
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Entwicklung der Ertragspositionen 

Wesentliche Positionen der Ertragsseite sind:  

¶ Steuern, darunter Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

(ca. 38 % der Gesamterträge) 

¶ Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, darunter vor allem Schlüsselzuweisungen 

(ca. 31 % der Gesamterträge) 

¶ Erträge aus Transferleistungen 

(ca. 14 % der Gesamterträge) 

¶ Kostenersatzleistungen und -erstattungen 

(ca. 6 % der Gesamterträge) 

Übersicht der einzelnen Ertragspositionen 

 

Die wesentlichen Abweichungen zu den einzelnen Ertragspositionen im Jahresvergleich 

stellen sich wie folgt dar:  

Pos. Bezeichnung

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

4 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen

5 Steuern, steuerähnliche Erträge, Erträge aus Umlagen

6 Erträge aus Transferleistungen

7
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, 

allgemeine Umlagen

8
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Beiträgen

9 Sonstige ordentliche Erträge

10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

11 Finanzerträge

12 Außerordentliche Erträge

13 Summe der gesamten Erträge (Pos. 10 - 13)

-1.232.335,84 -1.629.861,00 -1.506.685,28 -274.349,44 123.175,72

Vorjahres-
ergebnis

Planergebnis 
2023

Ist-Ergebnis
2023

Abweichung zu 
Vorjahr

Plan-Ist-
Abweichung

-47.956.623,27 -53.195.928,58 -54.925.388,87 -6.968.765,60 -1.729.460,29

-46.939.353,40 -51.308.380,00 -54.219.000,19 -7.279.646,79 -2.910.620,19

-372.718.621,19 -356.174.268,66 -381.457.534,08 -8.738.912,89 -25.283.265,42

-1.556,10 0,00 -214.410,09 -212.853,99 -214.410,09

-315.099.282,62 -322.378.728,10 -313.131.649,19 1.967.633,43 9.247.078,91

-116.723.137,13 -139.024.834,00 -138.518.997,91 -21.795.860,78 505.836,09

612.027,13

-20.235.245,60 -18.571.340,00 -21.191.097,34 -955.851,74 -2.619.757,34

-23.587.267,44 -19.637.910,91 -23.100.127,06 487.140,38 -3.462.216,15

-960.506.542,45 -972.717.826,25 -999.465.999,72 -38.959.457,27 -26.748.173,47

-7.961.550,01 -2.812.000,00 -3.828.561,84 4.132.988,17 -1.016.561,84

-944.493.422,59 -961.921.251,25 -988.264.890,01 -43.771.467,42 -26.343.638,76

-8.051.569,85 -7.984.575,00 -7.372.547,87 679.021,98
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Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Pos. 1) befinden sich mit ca. 1,5 Mio. ʙ um 
rd. 0,3 Mio. ʙ über dem Niveau des Vorjahres. 

Die Erhöhung ist insbesondere auf die Umsatzerlöse (Museumsnacht 2023) 
zurückzuführen. 

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. 2) bewegen sich mit rd. 54,2 Mio. ʙ 

deutlich über dem Vorjahresergebnis (2022: 46,9 Mio. ʙ). Der Planansatz wurde um rd. 

2,9 Mio. ʙ überschritten. 

Höhere öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (+4,3 Mio. ʙ) und gestiegene Erträge 

aus Verpflegungs- und Erziehungsentgelten (+1,4 Mio. ʙ) sind hauptverantwortlich für 

die Steigerung. 

 

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Pos. 3) sind im Vergleich zum Vorjahr 

um rd. 7,0 Mio. ʙ auf 54,9 Mio. ʙ gestiegen. 

Ursache dafür sind gestiegene Kostenerstattungen vom Land (+2,2 Mio. ʙ) sowie höhere 

Erstattungen vom Landkreis Kassel (+1,4 Mio. ʙ) und Kostenerstattungen von privaten 

Unternehmen (+1,8 Mio. ʙ) gegenüber dem Vorjahr. 

Die Gastschulbeiträge sind mit rd. 4,4 Mio. ʙ wie in den Jahren zuvor (2022: 4,3 Mio. ʙ) 

nahezu unverändert. 

Pos. Bezeichnung

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Vorjahres-
ergebnis

in ʙ

Planergebnis 
2023

in ʙ

Ist-Ergebnis
2023

in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr

in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ

-1.232.335,84 -1.629.861,00 -1.506.685,28 -274.349,44 123.175,72

-46.939.353,40 -51.308.380,00 -54.219.000,19 -7.279.646,79 -2.910.620,19

Pos. Bezeichnung

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Vorjahres-
ergebnis

in ʙ

Planergebnis 
2023

in ʙ

Ist-Ergebnis
2023

in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr

in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ

-47.956.623,27 -53.195.928,58 -54.925.388,87 -6.968.765,60 -1.729.460,29
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Die Erträge aus Bestandsveränderungen und anderen aktivierten Eigenleistungen 

(Pos. 4) sind gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mio. ʙ gestiegen. Die Steigerung ist 

hauptsächlich auf aktivierte Eigenleistung bei der Baumbewertung zurückzuführen. 

 

Die Erträge aus Steuern (Pos. 5) sind mit rd. 381,5 Mio. ʙ gegenüber dem Vorjahr um 

8,7 Mio. ʙ gestiegen. 

Die größte Veränderung ist bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu 

verzeichnen. Nach 98,7 Mio. ʙ im Vorjahr ist dieser um 25,9 Mio. ʙ auf 124,6 Mio. ʙ 

gestiegen. Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Hessen 

basiert auf bestimmten Schlüsselzahlen, die den Anteil jeder Gemeinde am Steuer-

aufkommen widerspiegeln. Diese Schlüsselzahlen werden aus dem Verhältnis der 

Gemeinde zur Gesamtsumme der veranlagten Einkommensteuer und Lohnsteuer 

abgeleitet. Gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die hessischen Gemeinden 

15 % des Gesamtaufkommens an Lohn- und Einkommensteuer. Die Bundesstatistik über 

die Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2019 dient zur Berechnung der Schlüssel-

zahlen für die Jahre 2024 bis 2026. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird 

zudem von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter auch Tarifabschlüsse, die sich 

auf das Einkommen der Beschäftigten und somit auch zeitversetzt auf den Gemeinde-

anteil an der Einkommensteuer auswirken. 

Der Gewerbesteuer ist hingegen um 21,2 Mio. ʙ gesunken (2022: 201,8 Mio. ʙ,        

2023: 180,6 Mio. ʙ). 

Pos. Bezeichnung

4 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen

Vorjahres-
ergebnis

Planergebnis 
2023

Ist-Ergebnis
2023

Abweichung zu 
Vorjahr

Plan-Ist-
Abweichung

-1.556,10 0,00 -214.410,09 -212.853,99 -214.410,09

Pos. Bezeichnung

5 Steuern, steuerähnliche Erträge, Erträge aus Umlagen

Vorjahres-
ergebnis

in ʙ

Planergebnis 
2023

in ʙ

Ist-Ergebnis
2023

in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr

in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ

-372.718.621,19 -356.174.268,66 -381.457.534,08 -8.738.912,89 -25.283.265,42
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Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verzeichnet mit 28,3 Mio. ʙ eine geringe 

Steigerung um 0,6 Mio. ʙ gegenüber dem Jahr 2022. 

Die Spielapparatesteuer ist gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Mio. ʙ auf 5,1 Mio. ʙ 

gestiegen. 

 

Die Erträge aus Transferleistungen (Pos. 6) liegen mit rd. 138,5 Mio. ʙ etwa 21,8 Mio. ʙ 

deutlich über dem Ergebnis des Vorjahres (rd. 116,7 Mio. ʙ). 

Die Kostenerstattung durch den Bund im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung (§46a SGB XII) lag in 2023 um rd. 5,7 Mio. ʙ über dem Vorjahres-

ergebnis (2022: 48,6 Mio. ʙ; 2023: 54,2 Mio. ʙ). Diese Entwicklung ist neben dem 

üblichen demografischen Effekt überwiegend darauf zurückzuführen, dass es eine 

gesetzliche Neuregelung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und damit 

verbunden eine Neuregelung von Zuständigkeiten örtlicher/überörtlicher Sozial-

hilfeträger gab. 

Gestiegen ist auch erneut die Leistungsbeteiligung vom Bund für Bildung und Teilhabe 

um 2,0 Mio. ʙ (2022: +1,5 Mio. ʙ) auf 6,2 Mio. ʙ. 

Im Gegensatz zum Vorjahr ist die Erstattung vom Land für die Leistungen für 

unbegleitete minderjährige Asylsuchende um 5,6 Mio. auf 15,3 Mio. ʙ gestiegen      

(2022: 9,8 Mio. ʙ). 

 

Pos. Bezeichnung

6 Erträge aus Transferleistungen

Vorjahres-
ergebnis

in ʙ

Planergebnis 
2023

in ʙ

Ist-Ergebnis
2023

in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr

in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ

-116.723.137,13 -139.024.834,00 -138.518.997,91 -21.795.860,78 505.836,09

Pos. Bezeichnung

7
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, 
allgemeine Umlagen

Vorjahres-
ergebnis

in ʙ

Planergebnis 
2023

in ʙ

Ist-Ergebnis
2023

in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr

in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ

-315.099.282,62 -322.378.728,10 -313.131.649,19 1.967.633,43 9.247.078,91
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Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 7) sind mit rd. 313,1 Mio. ʙ um 

rd. 2,0 Mio. ʙ gegenüber dem Vorjahr (2022: 315,1 Mio. ʙ) gesunken. 

Die Plan-Ist Abweichung i.H.v. 9,3 Mio. resultiert u.a. daraus, dass Erträge hier 

vereinnahmt wurden, die Planung aber bei den Kostenersatzleistungen und  

-erstattungen (Pos. 3) erfolgte. 

Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen ergab einen um 13,8 Mio. ʙ auf 

nunmehr 259,3 Mio. ʙ gestiegenen Zuwendungsbetrag. 

Weiterführende Informationen zum Kommunalen Finanzausgleich sind dem 

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2023 unter Punkt 7.4 zu entnehmen. 

 

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,  

-zuschüssen und Beiträgen (Pos. 8) liegen mit rd. 21,2 Mio. ʙ nur leicht über dem 

Vorjahresniveau (2022: 20,2 Mio. ʙ).  

 

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Pos. 9) sind im Vergleich zum Vorjahr um 

rd. 0,5 Mio. ʙ gesunken. 

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind mit rd. 3,5 Mio. ʙ gegenüber dem 

Vorjahr kaum verändert (2022: 3,7 Mio. ʙ). 

Die Konzessionsabgaben der Städtische Werke AG und der KVG befinden sich mit 

11,9 Mio. ʙ um 1,4 Mio. ʙ unter dem Wert des Vorjahres (13,3 Mio. ʙ). Die Berechnung 

der Konzessionsabgaben erfolgt auf der Basis der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) 

und der jeweiligen Konzessionsverträge. Die Höhe ist abhängig von der Einwohnerzahl, 

Pos. Bezeichnung

8
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Beiträgen

Vorjahres-
ergebnis

Planergebnis 
2023

Ist-Ergebnis
2023

Abweichung zu 
Vorjahr

Plan-Ist-
Abweichung

-20.235.245,60 -18.571.340,00 -21.191.097,34 -955.851,74 -2.619.757,34

Pos. Bezeichnung

9 Sonstige ordentliche Erträge

Vorjahres-
ergebnis

Planergebnis 
2023

Ist-Ergebnis
2023

Abweichung zu 
Vorjahr

Plan-Ist-
Abweichung

-23.587.267,44 -19.637.910,91 -23.100.127,06 487.140,38 -3.462.216,15
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von den jeweiligen Arten der Netzspannung (Niederspannung/ Mittelspannung) und der 

Verbrauchsstruktur (Tarifkunden/Sondervertragskunden). Daher variiert dieser Betrag 

jährlich und führt je nach Art und Umfang der Verbräuche zu entsprechenden 

Schwankungen. 

Dagegen sind im Vergleich zum Vorjahr andere sonstige Nebenerlöse um 1,5 Mio. ʙ 

gestiegen. (2022: 0,1 Mio. ʙ; 2023: 1,6 Mio. ʙ)  

 

Die Finanzerträge (Pos. 11) sind von 8,1 Mio. ʙ im Vorjahr auf rd. 7,4 Mio. ʙ gesunken. 

Der Rückgang resultiert aus der fehlenden Gewinnausschüttung der Kasseler Sparkasse, 

die zuletzt im Vorjahr für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von rd. 0,8 Mio. ʙ ausgezahlt 

wurde. 

 

Die außerordentlichen Erträge (Pos. 12) befinden sich mit rd. 3,8 Mio. ʙ unter dem 

Vorjahresergebnis von rd. 8,0 Mio. ʙ. 

Die Abweichung resultiert insbesondere aus den Erträgen aus der Veräußerung von 

Grundstücken, die mit rd. 2,8 Mio. ʙ gegenüber 2022 um rd. 3,9 Mio. ʙ gesunken sind 

(2022: 6,7 Mio. ʙ). 

  

Pos. Bezeichnung

11 Finanzerträge

Vorjahres-
ergebnis

in ʙ

Planergebnis 
2023

in ʙ

Ist-Ergebnis
2023

in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr

in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ

-8.051.569,85 -7.984.575,00 -7.372.547,87 679.021,98 612.027,13

Pos. Bezeichnung

12 Außerordentliche Erträge

Vorjahres-
ergebnis

Planergebnis 
2023

Ist-Ergebnis
2023

Abweichung zu 
Vorjahr

Plan-Ist-
Abweichung

-7.961.550,01 -2.812.000,00 -3.828.561,84 4.132.988,17 -1.016.561,84
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Entwicklung der Aufwandspositionen  

Wesentliche Positionen der Aufwandsseite sind:  

¶ Transferaufwendungen, darunter der Bereich der Sozialen Hilfe, Erzieherischen Hilfen 

und Tagesbetreuung von Kindern (ca. 30 % der Gesamtaufwendungen) 

¶ Personalaufwendungen (ca. 23 % der Gesamtaufwendungen) 

¶ Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen  

( ca. 13 % der Gesamtaufwendungen) 

¶ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter Grundbesitzabgaben für 

städtische Gebäude, Mieten und Energiekosten (ca. 12 % der Gesamtaufwendungen) 

Übersicht der einzelnen Aufwandspositionen 

 

Die ordentlichen Aufwendungen (Pos. 9) sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,2 % 

gestiegen. 

Die wesentlichen Abweichungen zu den einzelnen Aufwandspositionen im Jahres-

vergleich stellen sich wie folgt dar:  

Pos. Bezeichnung

1 Personalaufwendungen

2 Versorgungsaufwendungen

3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4 Abschreibungen

5
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, 

besondere Finanzaufwendungen

6
Steueraufwendungen, Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen

7 Transferaufwendungen

8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

9 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 8)

10Zinsen und ähnliche Aufwendungen

11 Außerordentliche Aufwendungen

12Summe der gesamten Aufwendungen (Pos. 9 - 12)

211.059.056,11 231.925.851,11 223.209.874,54 12.150.818,43 -8.715.976,57

Vorjahres-
ergebnis

in ʙ

Planergebnis 
2023

in ʙ

Ist-Ergebnis
2023

in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr

in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ

108.231.528,53 153.107.043,45 115.278.428,12 7.046.899,59 -37.828.615,33

36.341.703,47 37.950.000,00 54.321.404,05 17.979.700,58 16.371.404,05

119.780.584,40 128.773.199,48 125.171.431,21 5.390.846,81 -3.601.768,27

44.174.982,68 39.721.710,00 46.447.777,56 2.272.794,88 6.726.067,56

275.502.573,18 294.319.654,96 286.745.974,29 11.243.401,11 -7.573.680,67

89.684.529,45 92.160.000,00 95.066.454,49 5.381.925,04 2.906.454,49

4.294.502,89

18.304.600,43 13.613.349,00 12.496.196,63 -5.808.403,80 -1.117.152,37

903.079.558,25 991.570.808,00 958.737.540,89 55.657.982,64 -32.833.267,11

927.454.315,72 1.008.687.363,23 973.892.162,48 46.437.846,76 -34.795.200,75

14.098.871,39 15.685.700,00 9.429.263,47 -4.669.607,92 -6.256.436,53

10.275.886,08 1.430.855,23 5.725.358,12 -4.550.527,96
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Die Personalaufwendungen (Pos. 1) befinden sich mit 223,2 Mio. ʙ um rd. 12,2 Mio. ʙ 

über dem Vorjahresergebnis (211,1 Mio. ʙ) und ca. 8,7 Mio. ʙ unter den Planwerten. 

Die Erhöhung resultiert hauptsächlich aus einer Steigerung der Entgelte für geleistete 

Arbeitszeit (+10,0 Mio. ʙ). Daraus ergibt sich auch ein Anstieg der Arbeitgeberanteile zur 

Sozialversicherung sowie der Zusatzversorgung im Gehaltsbereich (+1,4 Mio. ʙ). 

Die Dienstbezüge für die Beamten sind ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr um                

rd. 1,3 Mio. ʙ gestiegen. 

 

Die Versorgungsaufwendungen (Pos. 2) sind mit rd. 54,3 Mio. ʙ im Vergleich zum 

Vorjahr um ca. 18,0 Mio. ʙ gestiegen. 

Die Steigerung ist hauptsächlich auf die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen, die 

im Vergleich zum Vorjahr um rd. 17,0 Mio. ʙ auf 23,8 Mio. ʙ gestiegen ist, zurückzu-

führen (2022: 6,8 Mio. ʙ). Ausschlaggebend hierfür waren die im Im Jahr 2023 

gestiegenen Gehälter der Beamten und Versorgungsempfänger insgesamt um fast 5 % 

(zum 1.4. um 3,0 % bzw. zum 1.8. um 1,89 %) sowie die Oberbürgermeisterwahl im 

März 2023 und der damit verbundene Dezernentenwechsel.   

Siehe hierzu auch: Anhang, Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Schlussbilanz, 

Passiva, 3.1. 

Pos. Bezeichnung

1 Personalaufwendungen 211.059.056,11 231.925.851,11 223.209.874,54 12.150.818,43 -8.715.976,57

Vorjahres-
ergebnis

in ʙ

Planergebnis 
2023

in ʙ

Ist-Ergebnis
2023

in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr

in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ

Pos. Bezeichnung

2 Versorgungsaufwendungen 36.341.703,47 37.950.000,00 54.321.404,05 17.979.700,58 16.371.404,05

Vorjahres-
ergebnis

in ʙ

Planergebnis 
2023

in ʙ

Ist-Ergebnis
2023

in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr

in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ

-77-



Anhang ʾʽ  

 

Die zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen für Beamte liegen mit rd. 26,4 Mio. ʙ 

etwas über dem Vorjahresniveau (+1,1 Mio. ʙ). Die zahlungswirksamen Beihilfen für 

Versorgungsempfänger sind mit 3,1 Mio. ʙ leicht (-0,5 Mio. ʙ) gesunken. 

 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 3) sind gegenüber dem 

Vorjahr um rd. 7,0 Mio. ʙ auf rd. 115,3 Mio. ʙ gestiegen. Der Planwert wurde jedoch um 

rd. 37,8 Mio. ʙ unterschritten. 

Die Steigerung ist u.a. auf die höheren Aufwendungen für das Beleuchtungs ɲ Contracting, 

das im Vergleich zum Vorjahr von 4,4 Mio. ʙ um rd. 2,5 Mio. ʙ auf 6,9 Mio. ʙ angestiegen 

ist, zurückzuführen. 

Die Miet- und Pachtaufwendungen sowie Grundbesitzabgaben liegen mit rd. 12,0 Mio. ʙ 

mit 1,5 Mio. ʙ über dem Vorjahresergebnis von rd. 10,5 Mio. ʙ. 

Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen sind 

mit 20,8 Mio. ʙ um rd. 1,4 Mio. ʙ gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 

Die Energieaufwendungen sind erneut um rd. 0,4 Mio. ʙ auf 7,8 Mio. ʙ gestiegen     

(2022: rd. 7,4 Mio. ʙ). 

Die Reinigungskosten liegen mit rd. 8,8 Mio. ʙ ca. 0,5 Mio. ʙ über dem Rechnungs-

ergebnis von 2022. 

 

Pos. Bezeichnung

3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vorjahres-
ergebnis

in ʙ

Planergebnis 
2023

in ʙ

Ist-Ergebnis
2023

in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr

in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ

108.231.528,53 153.107.043,45 115.278.428,12 7.046.899,59 -37.828.615,33

Pos. Bezeichnung

4 Abschreibungen

Vorjahres-
ergebnis

in ʙ

Planergebnis 
2023

in ʙ

Ist-Ergebnis
2023

in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr

in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ

44.174.982,68 39.721.710,00 46.447.777,56 2.272.794,88 6.726.067,56
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Die ordentlichen Abschreibungen (Pos. 4) sind um rd. 2,3 Mio. ʙ im Vergleich zum 

Vorjahr auf rd. 46,4 Mio. ʙ gestiegen. Abschreibungen drücken grundsätzlich die 

Wertminderungen des städtischen Anlage- und Umlaufvermögens aus. 

Ausschlaggebend für die Steigerung sind höhere Abschreibungen auf Gebäude und 

Einrichtungen, Sachanlagevermögen und Infrastrukturvermögen. 

 

Der Bereich der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Pos. 5) liegt mit 

rd. 125,2 Mio. ʙ ca. 5,4 Mio. ʙ über dem Vorjahreswert. 

Ursächlich hierfür sind insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an freie Kita-Träger, 

die das Vorjahresergebnis um 9,7 Mio. ʙ (2022: 44,5 Mio. ʙ; 2023: 54,2 Mio. ʙ) 

überstiegen sowie sonstige Erstattungen an private Unternehmen, die um 2,4 Mio. ʙ 

(2022: 0,2 Mio. ʙ; 2023: 2,6 Mio. ʙ) gestiegen sind und sonstige Erstattungen an das 

Land, die das Vorjahresergebnis um 1,9 Mio. ʙ (2022: 0,5 Mio. ʙ; 2023: 2,3 Mio. ʙ) 

übersteigen. 

Der Betriebskostenzuschuss für das Staatstheater Kassel lag bei rd. 19,5 Mio. ʙ und hat 

sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 19,4 Mio. ʙ) nur minimal erhöht. 

 

Die Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlage-

verpflichtungen (Pos. 6) sind erneut von 89,7 Mio. ʙ im Vorjahr auf 95,1 Mio. ʙ um     

5,4 Mio. ʙ gestiegen.  

Der Anstieg ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Heimatumlage auf 9,9 Mio. ʙ 

(+1,2 Mio. ʙ) und andere Umlagen im Vergleich zum Vorjahr auf 1,6 Mio. ʙ (+1,6 Mio. ʙ) 

Pos. Bezeichnung

5
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, 
besondere Finanzaufwendungen

119.780.584,40 128.773.199,48 125.171.431,21 5.390.846,81 -3.601.768,27

Vorjahres-
ergebnis

in ʙ

Planergebnis 
2023

in ʙ

Ist-Ergebnis
2023

in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr

in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ

Pos. Bezeichnung

6
Steueraufwendungen, Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen

89.684.529,45 92.160.000,00 95.066.454,49 5.381.925,04 2.906.454,49

Vorjahres-
ergebnis

in ʙ

Planergebnis 
2023

in ʙ

Ist-Ergebnis
2023

in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr

in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ
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gestiegen sind. Die Gewerbesteuerumlage hat sich um rd. 2,0 Mio. ʙ auf jetzt 15,9 Mio. ʙ 

erhöht. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgt auf der Grundlage des von der 

Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatzes der Gewerbesteuer, der mit einem 

Vervielfältiger verrechnet wird. Die Gewerbesteuerumlage muss jedes Jahr bis zum 1. 

Februar des Jahres nach dem Erhebungsjahr gezahlt werden. Die Steigerung ist auf die 

gestiegene Gewerbesteuer im Vorjahr zurückzuführen, die sich im Berichtsjahr zeigt. 

 

Der Bereich der Transferaufwendungen (Pos. 7), die größte Position auf der Aufwands-

seite, ist mit rd. 286,7 Mio. ʙ (2022: 275,5 Mio. ʙ) um rd. 11,2 Mio. ʙ gestiegen. 

Unter Transferaufwendungen fallen sowohl die Sozialleistungen als auch die Leistungen 

des städtischen Jugendamtes in Form von Erzieherischen Hilfen und der Förderung von 

Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege. 

Die größte Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergab sich aus der Durchführung des 

Unterstützungsprogramms ɹKopf hoch, Kassel! ɲ EinwohnerEnergieGeldɷ in 2022. 

Hierdurch wurden im Vorjahr rd. 13,3 Mio. ʙ an Kasseler Einwohnerinnen und 

Einwohner mit alleinigem Wohnsitz oder Hauptwohnsitz im Stadtgebiet ausgezahlt, um 

die finanziellen Auswirkungen der gestiegenen Kosten der Energieversorgung im Zuge 

des Ukraine-Kriegs abzumildern. Im Berichtsjahr beliefen sich diese Aufwendungen auf 

nur noch rd. 0,7 Mio. ʙ (-12,6 Mio. ʙ). 

Die Kosten für Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen sind im Vergleich 

zum Vorjahr um 1,4 Mio. ʙ auf 8,5 Mio. ʙ gestiegen. 

Ebenso sind die Kosten der Grundsicherung in 2023 um 7,2 Mio. ʙ auf 54,1 Mio. ʙ 

gestiegen. Sowohl der demografische Faktor als auch die Entwicklung der 

durchschnittlichen Alterseinkünfte verursachten eine Steigerung der Empfängerzahlen 

und Aufwendungen. 

Pos. Bezeichnung

7 Transferaufwendungen 275.502.573,18 294.319.654,96 286.745.974,29 11.243.401,11 -7.573.680,67

Vorjahres-
ergebnis

in ʙ

Planergebnis 
2023

in ʙ

Ist-Ergebnis
2023

in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr

in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ
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Die Kosten für Unterkunft und Heizung ɲ der städtische Anteil des Arbeitslosengeldes II 

und gleichzeitig die größte Position der Transferaufwendungen ɲ sind um 6,9 Mio. ʙ auf 

69,4 Mio. ʙ ebenfalls gestiegen (2022: 62,5 Mio. ʙ). 

Im Jugendbereich sind die Transferaufwendungen für Erzieherische Hilfen im Vergleich 

zum Vorjahr um ca. 6,3 Mio. ʙ auf nunmehr rd. 56,8 Mio. ʙ gestiegen. 

 

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Pos. 8) sind von rd. 18,3 Mio. ʙ im Jahr 

2022 auf rd. 12,5 Mio. ʙ gesunken. 

Hauptursache hierfür sind geringere Verlustübernahmen für die städtischen 

Beteiligungen (u.a. documenta und Museum Fridericianum gGmbH und Kassel Marketing 

GmbH). Diese betrugen mit 12,4 Mio. ʙ ca. 6,2 Mio. ʙ weniger als im Vorjahr. 

 

Die Zinsaufwendungen (Pos. 10) bewegen sich mit rd. 9,4 Mio. ʙ um ca. 4,7 Mio. ʙ unter 

dem Vorjahresniveau (2022: 14,1 Mio. ʙ). Verantwortlich für das Ergebnis ist das nach 

wie vor sehr niedrige Zinsniveau im Berichtsjahr. 

 

Die außerordentlichen Aufwendungen (Pos. 11) betrugen ca. 5,7 Mio. ʙ und liegen 

damit 4,6 Mio. ʙ unter dem Vorjahresergebnis (2022: 10,3 Mio. ʙ). 

Pos. Bezeichnung

8 Sonstige ordentliche Aufwendungen18.304.600,43 13.613.349,00 12.496.196,63 -5.808.403,80 -1.117.152,37

Vorjahres-
ergebnis

in ʙ

Planergebnis 
2023

in ʙ

Ist-Ergebnis
2023

in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr

in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ

Pos. Bezeichnung

10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen14.098.871,39 15.685.700,00 9.429.263,47 -4.669.607,92 -6.256.436,53

Vorjahres-
ergebnis

in ʙ

Planergebnis 
2023

in ʙ

Ist-Ergebnis
2023

in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr

in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ

Pos. Bezeichnung

11 Außerordentliche Aufwendungen

Vorjahres-
ergebnis

in ʙ

Planergebnis 
2023

in ʙ

Ist-Ergebnis
2023

in ʙ

Abweichung zu 
Vorjahr

in ʙ

Plan-Ist-
Abweichung

in ʙ

4.294.502,8910.275.886,08 1.430.855,23 5.725.358,12 -4.550.527,96
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Einmalige Ereignisse können das außerordentliche Ergebnis immer beeinflussen. 

Im Berichtsjahr fielen geringere außerordentliche Aufwendungen an. Diese ergaben sich 

aus Abgängen von Grundstücken und Gebäuden (-4,2 Mio. ʙ) sowie außerplanmäßige 

Abschreibung auf Sachanlagen (-1,2 Mio. ʙ). 
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 Erläuterungen zur Finanzrechnung 2023 

Gemäß § 47 in der Fassung vom 30.07.2021 ist eine Finanzrechnung nach der direkten 

Methode zu führen. 

Die Zahlen für die Finanzrechnung wurden direkt aus den Finanzrechnungskonten des 

städtischen Finanzbuchhaltungsprogramms Infoma (ehemals n7) hergeleitet. 

Alle zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle wurden in der Finanzrechnung gebucht. Der 

ermittelte Bestand zum Ende des Haushaltsjahres stimmt mit der Summe der 

Endbestände der städtischen Girokonten überein. 

Für das Rechnungsjahr 2023 wurde ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 2.099.865,05 ʙ 

ermittelt. 

Aus der lfd. Verwaltungstätigkeit wurde ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 

61.023.994,69 ʙ erwirtschaftet. 

Aus der lfd. Investitionstätigkeit entstand ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 

54.610.382,06 ʙ. 

Aus der lfd. Finanzierungstätigkeit entstand ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 

9.235.365,02 ʙ. 

Insgesamt ergab sich aus allen haushaltswirksamen Vorgängen ein Zahlungsmittelbedarf 

in Höhe von 2.821.752,39 ʙ. 

Bei den haushaltsunwirksamen Vorgängen ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss 

in Höhe von 721.887,34 ʙ. 

Die Differenz der Ein- und Auszahlungen aus haushaltswirksamen und -unwirksamen 

Vorgängen ergab einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.099.865,05 ʙ. Der Bestand 

an Zahlungsmitteln des Vorjahres (26.982.676,16 ʙ) abzüglich des Zahlungsmittel-

bedarfs des Rechnungsjahres 2023 ergab die Summe der Kontostände zum 31.12.2023 

in Höhe von 24.882.811,11 ʙ. 
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Kurzübersicht Finanzrechnung 2023 

Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit  61.023.994,69 ʙ 

Bedarf Investitionstätigkeit  -54.610.382,06 ʙ 

Bedarf Finanzierungstätigkeit  -9.235.365,02 ʙ 

Summe Finanzmittelbedarf haushaltswirksam  -2.821.752,39 ʙ 

Überschuss haushaltsunwirksame Vorgänge   721.887,34 ʙ 

Bedarf Gesamt  -2.099.865,05 ʙ 

Bestand Vorjahr  26.982.676,16 ʙ 

Bestand am Ende des Haushaltsjahres  24.882.811,11 ʙ 

 

Erläuterung der wesentlichen Positionen der Gesamtfinanzrechnung 

Die im Rahmen der Ergebnisrechnung dargelegten expliziten Erläuterungen können 

unter Berücksichtigung des Zahlungswirksamkeitsprinzips der Finanzrechnung auch hier 

in der Regel zugrunde gelegt werden. Daher wird hier auf eine Wiederholung der 

detaillierten Erläuterungen verzichtet. 
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1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 

 

Wesentliche Positionen zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 

Position 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  

Einzahlungen aus Benutzungsgebühren 35.362.429,01 ʙ 

Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren 10.491.002,38 ʙ 

Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern 4.865.397,39 ʙ 

 

  

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Fortgeschriebener Ergebnis  des Vergl. fortgeschrieb.
Vorjahres 2022 Ansatz des Haushaltsjahres Ansatz/Ergebnis des

Haushaltsjahres 2023 2023 Haushaltsjahres
 (Sp. 4 ./. Sp. 5)

1 2 3 4 5 6

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte1.157.255,04 ʙ       1.629.861,00 ʙ          2.131.917,73 ʙ        502.056,73 ʙ-            
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.182.786,52 ʙ     51.308.380,00 ʙ        50.718.828,78 ʙ     589.551,22 ʙ           
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen47.570.876,76 ʙ     53.195.928,58 ʙ       53.095.929,52 ʙ      99.999,06 ʙ              
04 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 

gesetzlichen Umlagen
376.930.708,03 ʙ   356.174.268,66 ʙ      374.020.147,74 ʙ    17.845.879,08 ʙ-      

05 Einzahlungen aus Transferleistungen115.738.068,69 ʙ   138.654.834,00 ʙ      131.232.649,42 ʙ    7.422.184,58 ʙ        
06 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und 

allgemeine Umlagen
315.966.783,83 ʙ   322.378.728,10 ʙ      304.789.575,57 ʙ   17.589.152,53 ʙ      

07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen8.135.192,69 ʙ       8.354.575,00 ʙ          7.435.634,71 ʙ        918.940,29 ʙ            
08 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige 

außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus 
Investitionstätigkeit ergeben

27.838.816,97 ʙ     22.617.430,91 ʙ        20.018.485,66 ʙ      2.598.945,25 ʙ        

09Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 
1 bis 8)

939.520.488,53 ʙ  954.314.006,25 ʙ     943.443.169,13 ʙ   10.870.837,12 ʙ     
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Position 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen 

Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 20.263.859,16 ʙ 

Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden 
und Gemeindeverbänden  

12.696.704,03 ʙ 

Einzahlungen aus Kostenerstattungen von 
verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und 
Beteiligungen 

12.080.915,77 ʙ 

 

Die Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land sind gegenüber dem Vorjahr nahezu 

unverändert geblieben (+ 1,5 %), liegen jedoch um rd. 1,1 Mio. ʙ unter dem Planansatz. 

Die Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, 

Sondervermögen und Beteiligungen haben sich gegenüber dem Planansatz (1,6 Mio. ʙ) 

erhöht. 

Position 04: Steuern und steuerähnliche Erträge 

Gewerbesteuer  177.458.324 ʙ 

Gemeindeanteil Einkommensteuer  121.607.758,90 ʙ 

Grundsteuer B 38.131.290,42 ʙ 

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 28.255.382,30 ʙ 

 

Die Gewerbesteuer ist in 2023 mit 177,5 Mio. ʙ um 23,8 Mio. ʙ niedriger als im Vorjahr, 

liegt jedoch um 5,1 Mio. ʙ über der Planung. Der Gemeindeanteil an der Einkommen-

steuer ist gegenüber dem Planansatz um 6,4 Mio. ʙ geringer ausgefallen.  
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Position 05: Einzahlungen aus Transferleistungen 

Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund 53.982.829,74 ʙ 

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 49.356.011,69 ʙ 

 

Die Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund betreffen im Wesentlichen die 

Zahlungen des Bundes im Sinne von § 46a SGB XII bezüglich Grundsicherung im Alter. 

Sie sind um 3,0 Mio. ʙ höher als der Planansatz und 6,5 Mio. ʙ höher als der 

Vorjahreswert. 

Position 06: Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 

Schlüsselzuweisungen vom Land 258.187.098,00 ʙ 

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land; u.a. 
Infrastrukturhilfe Nahverkehr und 
Landeszuweisung Staatstheater 

28.056.428,61 ʙ 

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, u.a. 
Leistungen nach dem HKJGB 

13.579.362,76 ʙ 

 

Die Schlüsselzuweisungen vom Land liegen zwar mit 1,1 Mio. ʙ unter dem Planansatz, 

übersteigen den Wert aus 2022 jedoch um 11,7 Mio. ʙ. 
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Position 08: Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche 

Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 

Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben 
(Städtische Werke) 

11.873.576,32 ʙ 

Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten 3.378.907,01 ʙ 

 

Die sonstigen Einzahlungen aus Konzessionsabgaben sind mit 11,9 Mio. ʙ niedriger als 

der Planansatz von 12,9 Mio. ʙ. 

 

2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   

 

 

 

 

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Fortgeschriebener Ergebnis  des Vergl. fortgeschrieb.
Vorjahres 2022 Ansatz des Haushaltsjahres Ansatz/Ergebnis des

Haushaltsjahres 2023 2023 Haushaltsjahres
 (Sp. 4 ./. Sp. 5)

1 2 3 4 5 6

10 Personalauszahlungen 198.864.472,46 ʙ-   220.776.003,24 ʙ-      210.173.200,21 ʙ-    10.602.803,03 ʙ-       
11 Versorgungsauszahlungen 38.460.539,83 ʙ-     41.599.847,87 ʙ-       39.935.580,60 ʙ-      1.664.267,27 ʙ-         
12Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 105.241.316,88 ʙ-   154.875.563,45 ʙ-     112.220.864,85 ʙ-    42.654.698,60 ʙ-       
13Auszahlungen für Transferleistungen 274.777.528,02 ʙ-   294.319.654,96 ʙ-      286.476.104,21 ʙ-    7.843.550,75 ʙ-        
14Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen 143.257.780,57 ʙ-   142.096.249,48 ʙ-      129.971.856,38 ʙ-   12.124.393,10 ʙ-      
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus 

gesetzlichen Umlageverpflichtungen
90.846.604,77 ʙ-     92.160.000,00 ʙ-        93.794.806,03 ʙ-      1.634.806,03 ʙ         

16Zinsen und ähnliche Auszahlungen 12.797.157,63 ʙ-     15.685.700,00 ʙ-        8.999.128,26 ʙ-        6.686.571,74 ʙ-        
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige 

außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus 
Investitionstätigkeit ergeben

2.060.891,41 ʙ-       1.421.154,23 ʙ-          847.633,90 ʙ-           573.520,33 ʙ-            

18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(Nr. 10 bis 17)

866.306.291,57 ʙ-  962.934.173,23 ʙ-     882.419.174,44 ʙ-   80.514.998,79 ʙ-      
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Wesentliche Positionen zu Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 

Position 10: Personalauszahlungen 

Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich 
Beschäftigte 

139.147.381,40 ʙ 

Dienstauszahlungen und dergleichen für Beamte 39.096.174,79 ʙ 

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für 
tariflich Beschäftigte 

27.809.376,59 ʙ 

 

Position 11: Versorgungsauszahlungen 

Versorgungsauszahlungen an Beamte 26.462.407,14 ʙ 

Auszahlungen von Umlagen & Beiträgen an die 
Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte 

10.354.542,38 ʙ 

 

Position 12: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 

Auszahlungen für die Bewirtschaftung von 
Grundstücken & baulichen Anlagen 

33.770.872,23 ʙ 

Auszahlungen für Dienstleistungen 26.612.422,47 ʙ  

Auszahlungen für Unterhaltung von 
Grundstücken und Gebäuden 

12.626.763,13 ʙ 

Auszahlungen für Mieten und Pachten 8.564.888,15 ʙ 

 

Position 13: Auszahlungen für Transferleistungen 

Auszahlungen für Unterkunft/Heizung/Warm-
wasser an Arbeitssuchende (nach §22 SGB II) 

69.787.055,60 ʙ 

Auszahlungen zur Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung SGB XII außerhalb von 
Einrichtungen 

54.549.982,22 ʙ 
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Auszahlungen für Transferleistungen 42.755.760,44 ʙ 

Auszahlungen für Jugendhilfeleistungen innerhalb 
von Einrichtungen 

39.041.273,11 ʙ 

Auszahlungen für Jugendhilfeleistungen außerhalb 
von Einrichtungen  

22.427.545,30 ʙ 

Auszahlungen für sonstige soziale Leistungen  19.873.913,78 ʙ 

 

Auszahlungen für Unterkunft/Heizung/Warmwasser an Arbeitssuchende (nach SGB II) 

liegen um 6,5 Mio. ʙ höher als im Vorjahr. 

Auch die Auszahlungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII 

außerhalb von Einrichtungen sind gegenüber dem Vorjahr um 6,9 Mio. ʙ gestiegen und 

liegen auch 4,3 Mio. ʙ über dem Planansatz. 

Position 14: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere 

Finanzauszahlungen 

Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse an 
übrige Bereiche 

54.193.321,00 ʙ 

Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 
Zwecke an Land 

20.418.500,23 ʙ 

Auszahlungen für Kostenerstattungen an verb. 
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 

13.284.363,37 ʙ 

Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke an private Unternehmen 

12.440.786,55 ʙ 
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Position 15: Auszahlungen für Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen 

Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen 
(LWV-Umlage) 

62.236.548,00 ʙ 

Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage 15.871.245,25 ʙ 

 

 

3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

 

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind gegenüber dem Vorjahr deutlich um 

26,9 Mio. ʙ gesunken. Dies begründet sich insbesondere duch den Rückgang der 

Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen. 

 

Wesentliche Positionen zu Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 

Position 20: Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus 

Investitionsbeiträgen 

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 14.898.200,79 ʙ 

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund 7.406.561,09 ʙ 

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Fortgeschriebener Ergebnis  des Vergl. fortgeschrieb.
Vorjahres 2022 Ansatz des Haushaltsjahres Ansatz/Ergebnis des

Haushaltsjahres 2023 2023 Haushaltsjahres
 (Sp. 4 ./. Sp. 5)

1 2 3 4 5 6

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 
sowie aus Investitionsbeiträgen;  

33.962.818,02 ʙ     56.248.897,98 ʙ       25.909.154,27 ʙ      30.339.743,71 ʙ-      

davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche 
Tilgung von Investitionskrediten

1.791.713,44 ʙ       1.215.095,00 ʙ          1.557.450,39 ʙ        342.355,39 ʙ            

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 23.160.059,89 ʙ     3.081.000,00 ʙ          5.215.012,78 ʙ        2.134.012,78 ʙ         

Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 

Finanzanlagevermögens 
3.435.168,00 ʙ        1.824.729,47 ʙ          2.533.467,60 ʙ        708.738,13 ʙ            

23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) 60.558.045,91 ʙ     61.154.627,45 ʙ       33.657.634,65 ʙ     27.496.992,80 ʙ-      
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Mit 14,9 Mio. ʙ liegen die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land um 

2,7 Mio. ʙ unter den Einzahlungen des Vorjahres. 

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund sind um rd. 4,0 Mio. ʙ auf  

7,4 Mio. ʙ gesunken. 

Position 21: Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 

Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 
und Gebäuden 

5.184.119,05 ʙ 

 

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden lagen in 2023 

um rd. 2,0 Mio. ʙ über den geplanten Einzahlungen. 

Position 22: Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens 

Einzahlungen aus Ausleihungen an verbundene 
Unternehmen, Beteiligungen & Sondervermögen 

1.813.756,22 ʙ 
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4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

 

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Mio. ʙ 

(rd. 5,2 %) gesunken. 

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergab sich ein Finanz-

mittelbedarf in Höhe von 54,6 Mio. ʙ. 

Die wesentlichen Plan - Ist Abweichungen bei Einzahlungen und Auszahlungen aus 

Investitionen werden im Rechenschaftsbericht erläutert. 

 

Wesentliche Positionen zu Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 

Position 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen 

Auszahlungen Baumaßnahmen für übrige 
Aufgabenbereiche 

25.467.933,10 ʙ 

Auszahlungen Baumaßnahmen für Schulgebäude 14.003.664,26 ʙ 

 

Insgesamt sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 41,8 Mio. ʙ etwas niedriger als 

die Auszahlungen des Vorjahres mit 42,4 Mio. ʙ. 

 

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Fortgeschriebener Ergebnis  des Vergl. fortgeschrieb.
Vorjahres 2022 Ansatz des Haushaltsjahres Ansatz/Ergebnis des

Haushaltsjahres 2023 2023 Haushaltsjahres
 (Sp. 4 ./. Sp. 5)

1 2 3 4 5 6

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 20.947.679,52 ʙ-     273.612.041,56 ʙ-      19.834.852,27 ʙ-      253.777.189,29 ʙ-    
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42.394.191,72 ʙ-     1.188.833,98 ʙ-          41.879.136,54 ʙ-      40.690.302,56 ʙ       
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 14.850.567,47 ʙ-     81.995.475,56 ʙ-       15.926.827,90 ʙ-      66.068.647,66 ʙ-       

Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 14.939.323,38 ʙ-     13.380.874,58 ʙ-        10.627.200,00 ʙ-      2.753.674,58 ʙ-        

28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) 93.131.762,09 ʙ-    370.177.225,68 ʙ-     88.268.016,71 ʙ-     281.909.208,97 ʙ-   
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Position 26: Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und 

immaterielle Anlagevermögen 

Auszahlungen für den Erwerb von 
Vermögensgegenständen 

9.562.951,56 ʙ 

Auszahlungen akt. Investitionszuschüsse sonst öffentl. 
Sonderrechnungen 

2.710.552,04 ʙ 

 

Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen liegen um 0,8 Mio. ʙ 

über dem Betrag des Vorjahres. 

 

Position 27: Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 

Die Auszahlungen betreffen mit 10,0 Mio. ʙ im Wesentlichen die KVV Verkehrs- und 

Versorgungs-GmbH. 
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5. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

 

Die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ergab für 

das Jahr 2023 einen Finanzmittelbedarf in Höhe von 9,2 Mio. ʙ. 

Die wesentlichen Plan - Ist Abweichungen bei Einzahlungen und Auszahlungen aus 

Finanzierungstätigkeit werden im Rechenschaftsbericht erläutert. 

 

Wesentliche Positionen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus 

Finanzierungstätigkeit: 

Position 31: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und 

wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge für Investitionen 

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 
Investitionen bei Kreditinstituten 

28.461.308,25 ʙ 

Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für 
Investitionen bei verbundenen Unternehmen, 
Sondervermögen und Beteiligungen 

19.000.178,86 ʙ 

 

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Fortgeschriebener Ergebnis  des Vergl. fortgeschrieb.
Vorjahres 2022 Ansatz des Haushaltsjahres Ansatz/Ergebnis des

Haushaltsjahres 2023 2023 Haushaltsjahres
 (Sp. 4 ./. Sp. 5)

1 2 3 4 5 6

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren 
Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 
Investitionen

21.141.098,96 ʙ     148.924.195,28 ʙ     50.113.370,07 ʙ      98.810.825,21 ʙ-      

32 Auszahlungen für Tilgung von Krediten und inneren Darlehen 
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 
sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;

52.297.589,36 ʙ-     119.456.205,50 ʙ-     59.348.735,09 ʙ-      60.107.470,41 ʙ      

davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von 
Investionskrediten

46.999.187,69 ʙ-     58.189.486,50 ʙ-       27.212.268,25 ʙ-      30.977.218,25 ʙ      

33 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)

31.156.490,40 ʙ-    29.467.989,78 ʙ       9.235.365,02 ʙ-        38.703.354,80 ʙ-     
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Position 32: Auszahlungen für Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und 

wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge für Investitionen 

Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten für 
Investitionen bei Kreditinstituten 

27.212.268,25 ʙ 

 

 

6. Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 

 

 

Wesentliche Positionen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus 

haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen: 

Position 35: Haushaltsunwirksame Einzahlungen 

Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 245.980.325,46 ʙ 

Einzahlungen Müll verbundene Unternehmen 26.435.863,32 ʙ 

Einzahlungen Niederschlagswasser verbundene 
Unternehmen 

11.520.152,67 ʙ 

 

Nr. Bezeichnung Ergebnis des Fortgeschriebener Ergebnis  des Vergl. fortgeschrieb.
Vorjahres 2022 Ansatz des Haushaltsjahres Ansatz/Ergebnis des

Haushaltsjahres 2023 2023 Haushaltsjahres
 (Sp. 4 ./. Sp. 5)

1 2 3 4 5 6

35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel,282.119.321,43 ʙ   299.342.681,66 ʙ    256.364.401,66 ʙ     
Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme

von Kassenkrediten)
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.  a. fremde Finanzmittel,290.427.729,90 ʙ-   298.620.794,32 ʙ-    255.642.514,32 ʙ-    

Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)
37 Zahlungsmittelüberschuß/Zahlungsmittelbedarf aus 

haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 
8.308.408,47 ʙ-      721.887,34 ʙ          721.887,34 ʙ           

(Nr. 35 ./. Nr. 36)
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Anhang ʾʽ  

 

Die Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen betreffen im Wesentlichen 

durchlaufende Mittel, die die Sonderkassen der Eigenbetriebe betreffen. Unter 

Berücksichtigung von Periodenverschiebungen entspricht diese Position der 

nachstehendenden Position Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen. 

Position 36: Haushaltsunwirksame Auszahlungen 

Auszahlungen aus haushaltunwirksamen 
Vorgängen 

244.872.948,19 ʙ 

Auszahlungen Müll verbundene Unternehmen 26.406.814,84 ʙ 

 

Bezüglich der Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen wird auf die 

vorstehenden Erläuterungen zu den Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 

verwiesen. 
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Anlage 6

Übersicht über fremde Finanzmittel in ʙ
(Vorschüsse und Verwahrungen)

1) Forderungen aus Verwahrungen (Vorschüsse)

Konto Bezeichnung 31.12.2023 31.12.2022

2670001 Verwahrungen-Sammelkonto (Jahresabschluss) 409.590,61 299.730,75

2670010 Barauszahlungen Sozialhilfe 19.523,21 17.503,09

2670103 Sonst. Fordg. Verwahrgelder Wasser (SKBG) -308,84 0,00*

2670104Sonst. Fordg. Verwahrgelder Müll (SKBG)138.323,83 0,00

2670105 Sonst. Fordg. Verwahrgelder Niederschlagsw. (SKBG) 79.517,83 0,00

2670106Sonst. Fordg. Verwahrgelder Straßenreinig.  (SKBG)42.436,50 0,00

2675040Betriebsmittelvorschüsse 5.938,40 0,00

2675130 HADG Allgemeine Haftpflicht 268.315,17 202.537,45

2675140 KSA Schufag 336,90 0,00

2675150 Autoschadenausgleich -Kasko- 219.389,00 138.857,56

2675320 Vorkontenzahlung 21.753,34 9.348,63

2675400Postgebühren 281.225,90 205.447,71

2675410Konto- und Überweisungsgebühr33.801,68 21.162,31

2675870 Zahlung und Erstattungen f. DB-Fahrkarten 4.681,46 0,00

2676620 Abrechnungen von Krankenhilfeaufwendungen 1.000.773,23 0,00

2679999 Verwahrungen Sammelkonto 1.751.557,31 1.356.858,58

Summe Forderungen aus Verwahrungen 4.276.855,53 2.251.446,08

*Erläuterung:
Korrekturbuchung über das Verrechnungskonto 2699400 (Umgliederungskonto
andere sonstige Forderungen) nach 4860001 (Vorschuss-Sammelkonto
(Jahresabschluss)), da aufgrund der Sachkontobuchungsgruppe systembedingt
nicht direkt bebuchbar.
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Anlage 6

Übersicht über fremde Finanzmittel in ʙ
(Vorschüsse und Verwahrungen)

2) Verbindlichkeiten aus Verwahrungen

Konto Bezeichnung 31.12.2023 31.12.2022

4860001 Vorschuss-Sammelkonto (Jahresabschluss) 2.393.064,19 211.081,19

4860100Verwahrgelder (treuhänderische Gelder)3.658.844,35 3.228.301,47

4860999 Verbindlichkeiten Verwahr und Vorschuss SKBG 2.197.447,60 2.172.124,33

4861000 Amtshilfe 1.522.528,16 1.074.081,02

4861010 Amtshilfe - Nebenforderungen 48.383,02 48.383,02

4861090Vermögenswirksame Leistungen 70,00 0,00

4861170 Jobticket 40,00 0,00

4861180Zahngold Verein Zahnärzte und Pat. helfen Kindern3.399,71 3.399,71

4862070Kassenüberschüsse 429,09 141,29

4862200 Spenden 42.666,33 42.844,81

4862310Einbehaltene Garantiebeträge422.101,47 414.596,74

4862330 Selbstbewirtschaftungsmittel Katastrophenschutz 0,00 54.406,77

4862440Umlagebeträge für Kaskodeckungsschutz284,47 284,47

4862450Landeszuschuss für Ausbildungsförderungsg.0,00 750,00

4862580Prüfungsgebühr für Jungjäger 186,67 0,00

4862620 Fehlbelegungsabgabe -RP- 1.926.827,13 1.527.911,21

4862630Ausgleichsbeiträge gem. § 20 HWoFG13.450,74 3.572,26

4862680 Fundgelder 60.553,38 55.159,66

4862700 Kautionen 24.482,26 26.300,00

4862710Spenden, Geldbußen, durchl. Mittel2.605,09 3.411,54

4862720 Vorabeinziehungen 390,00 1.448,00

4862740Schlüsselpfand Dauerparker Parkhäuser6.515,96 6.571,05

4862750Schlüsselpfand Sportstätten 8.507,31 8.057,31

4864010Erbschaften und Vermächtnisse1.164.048,78 0,00

4864100 Sicherheitsleistungen KISS 4.715,97 4.255,97

4864140 Fortbildung RD 0,00 2.421,96

4864180Bundesmittel für Einrichtungen0,00 8.639,83

4864210Förd.investiver Maßn.freier Träger -OfK923,00 0,00

4864220Förderung sozialer Hilfen 15.871,30 15.871,30

4864240Sicherheitseinbehalt bei Bauaufträgen34.529,72 1.138,51
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Anlage 6

Übersicht über fremde Finanzmittel in ʙ
(Vorschüsse und Verwahrungen)

2) Verbindlichkeiten aus Verwahrungen

Konto Bezeichnung 31.12.2023 31.12.2022

4866750 Die Stadtreiniger -Sonderkasse- 8.479.477,31 6.351.447,65

4867000 KASSELWASSER -Sonderkasse- 5.446.787,59 3.297.822,72

4867050 Verrechnungskonto Bankbestand Eigenbetriebe -13.937.356,04 -9.660.361,51*
Summe Verbindlichkeiten aus Verwahrungen 13.541.774,56 8.904.062,28

*Erläuterung:
Die Sachkonten  2677050** und 4867050 dienen als Verrechnungskonten dazu

mögliche Forderungen der Sachkonten

2676750 -Die Stadtreiniger -Sonderkasse-**

2677000 -KASSELWASSER -Sonderkasse-**

und mögliche  Verbindlichkeiten der Sachkonten 

4866750 -Die Stadtreiniger -Sonderkasse-

4867000 -KASSELWASSER -Sonderkasse-

in Abhängigkeit mit dem Bankbestand (Saldo Bankkonten der Eigenbetriebe)

zu korrigieren und somit der besseren Übersichtlichkeit.

**(In 2022 und 2023 ohne Bestand)

Aus Vereinfachungsgründen wurden die laufenden Bankbestände der Eigenbetriebe

im Bestand der flüssigen Mittel der Stadt Kassel geführt.
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